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 Beschluss:

„Die in der Vorlage beschriebenen und als Anlage beigefügten Ergänzungsvereinbarungen 
zu den Verträgen

 über die Durchführung von Aufgaben der Straßenreinigung und des 
Winterdienstes („Leistungsvertrag I") vom 21. Dezember 2000

 über die Durchführung von Aufgaben der Abfallsammlung und 
Abfallentsorgung („Leistungsvertrag II") vom 21. Dezember 2000

werden vorbehaltlich der Zustimmung des Rates zur Vorlage Nr. 18-07734
„Leistungsverträge I (Straßenreinigung und Winterdienst) und II (Abfallwirtschaft) zwischen 
der Stadt und der ALBA Braunschweig GmbH beschlossen.

Punkt 4 der Vierten Ergänzungsvereinbarung zum Leistungsvertrag I über die Erweiterung 
der Aufgaben im Winterdienst (Anlage) wird angepasst.

Die Stadt Braunschweig stimmt in diesem Zusammenhang dem Abschluss des Zweiten 
Änderungsvertrages zum Kompostierungsvertrag zwischen der ALBA Braunschweig GmbH 
und der ALBA Niedersachsen-Anhalt GmbH zu.“

Sachverhalt:

Die Stadt Braunschweig (Stadt) hat die Erfüllung der kommunalen Aufgaben, die im 
Rahmen der Abfallwirtschaft und Straßenreinigung zu erbringen sind, an die ALBA 
Braunschweig GmbH (ALBA) übertragen. Die Beziehungen zwischen der Stadt und ALBA 
sind in einem umfangreichen Vertragswerk geregelt. Dazu zählen der Leistungsvertrag I 
(LV I - Straßenreinigung/Winterdienst), Leistungsvertrag II (LV II - Abfallsammlung/-
entsorgung) sowie Ergänzungs- und Klarstellungsvereinbarungen zu diesen Verträgen.

Aufgrund der Regelungen im § 14 des Leistungsvertrages I und § 13 des 
Leistungsvertrages II besteht die Möglichkeit, alle fünf Jahre eine Überprüfung der 
vertraglich festgelegten Entgelte im Hinblick auf die Angemessenheit der Kosten der 
Leistungserbringung im Verhältnis zu dem zu zahlenden Entgelt vorzunehmen. Zwischen 



Stadt und ALBA wurde einvernehmlich die Durchführung der vertraglich vorgesehenen 
Angemessenheitsprüfung in 2015 vereinbart.

Mit der Fünften Ergänzungsvereinbarung zum LV I und der Sechsten 
Ergänzungsvereinbarung zum LV II vom 22./23.12.2015 wurde vereinbart, dass die 
Angemessenheitsprüfung in zwei Schritten erfolgt. Im ersten Schritt wurden 
Selbstkostenfestpreise für die Jahre 2016 und 2017 kalkuliert, geprüft und vereinbart. Im 
zweiten Schritt wurde im Jahr 2018 die Angemessenheitsprüfung fortgesetzt und die 
Selbstkostenfestpreise für die Folgejahre bis inkl. 2025 kalkuliert, geprüft und vereinbart.

Diese Aufteilung wurde insbesondere nötig, weil die notwendigen Abstimmungen zur Fort-
schreibung des Abfallwirtschaftskonzepts noch nicht vollständig abgeschlossen waren. 
Damit standen auch die sich daraus ergebenden Auswirkungen, insbesondere die 
zukünftigen abfallwirtschaftlichen Weichenstellungen für den Umgang mit den 
wesentlichen Abfallströmen nicht rechtzeitig fest.

Für den nun durchgeführten zweiten Teil der Angemessenheitsprüfung hat ALBA auf Basis 
der vertraglich geschuldeten Leistungen, der bestehenden Entgeltstruktur und unter 
Berücksichtigung eines abgestimmten Mengengerüstes eine 
Selbstkostenfestpreiskalkulation (LSP-Vorkalkulation) für die Entgelte der Jahre 2018 bis 
2020 und 2021 bis 2025 erstellt.

Eine solche Preiskalkulation muss nach den Vorschriften des öffentlichen Preisrechts erstellt 
werden. Bei der Erstellung der Kalkulation sind die Leitsätze für die Preisermittlung aufgrund 
von Selbstkosten (LSP) zu Grunde zu legen. Danach dürfen für diese Preisermittlungen ins-
besondere nach Art und Höhe nur diejenigen Kosten berücksichtigt werden, die bei wirt-
schaftlicher Betriebsführung zur Erledigung der Leistung entstehen.

Die Preiskalkulation wurde wie beim ersten Teil der Angemessenheitsprüfung durch die 
BPG Beratungs- und Prüfungsgesellschaft mbH, Berlin unter Berücksichtigung der 
preisrechtlichen Grundsätze überprüft.

Der Prüfungsauftrag umfasste:

- Rechnerische Richtigkeit der Kalkulation,
- Plausibilität und Angemessenheit der angesetzten Mengen-, Kapazitäts- und Wertge-

rüste,
- Einhaltung der Vorschriften des öffentlichen Preisrechts, insbesondere die Vorschriften 

der VO PR 30/53 über die Preise bei öffentlichen Aufträgen sowie die Leitsätze für die 
Preisermittlung aufgrund von Selbstkosten (LSP).
Der Prüfungsbericht ist als Anlage 5 dieser Vorlage beigefügt.

Neben der Überprüfung der rechnerischen Richtigkeit wurden die Bereiche 
Tourenplanung, Personalplanung, Drittleistungen und Geschäftsbeziehungen, 
Infrastruktur und Werkstatt, Winterdienst, Bahntransport sowie Abschreibungen / Zinsen / 
Gewinn / kalk. Gewerbesteuer im Einzelnen untersucht.

In diesem Zusammenhang wurden auch die winterdienstlichen Leistungen einbezogen. 
Die gemäß Vierter Ergänzungsvereinbarung zum Leistungsvertrag I vorzuhaltenden 
Salzmengen wurden herausgenommen und durch einen Passus, der die ausreichende 
Bereitstellung von Salz absichert, ersetzt.

Auch die Aufteilung zwischen variablen und fixen Entgeltbestandteilen wurde für jedes 
Entgelt einzeln überprüft und soweit notwendig angepasst.

Im Ergebnis ergibt sich im Zeitraum 2018 bis 2020 eine Verringerung der an ALBA zu 
zahlenden Entgelte von 30,2 Mio. € um rd. 2,0 Mio. € pro Jahr auf rd. 28,2 Mio. € und im 
Zeitraum 2021 bis 2025 eine Verringerung bezogen auf das Basisjahr 2018 um rd. 4,5 



Mio. € pro Jahr auf rd. 25,7 Mio. €. Die genannten Beträge enthalten auch die Entgelte 
für den Kompostierungsvertrag, bei welchem für den Zeitraum 2021 bis 2025 eine 
Preisreduzierung berücksichtigt wird. Die Verringerung ergibt sich aus der geprüften 
Selbstkostenfestpreiskalkulation für das Jahr 2018 gegenüber den bisherigen Planzahlen 
für das Jahr 2018, die in dem im September 2017 an den Rat versandten 
Haushaltsplanentwurf für die Sonderrechnung Abfallwirtschaft enthalten sind (Leis-
tungsentgelt ALBA rd. 30,2 Mio. €, davon rd. 27,6 Mio. € für die von der 
Angemessenheitsprüfung 2018 bis 2020 betroffenen Entgelte und rd. 2,6 Mio. € für die 
Verwertung des Bio- und Grünabfalls).

Die erzielten Einsparungen sind das Ergebnis einer Entwicklung über mehrere Jahre. Die 
Vereinbarung eines Selbstkostenfestpreises hat in Verbindung mit der vertraglich 
vorgesehenen Angemessenheitsprüfung für die Stadt den Vorteil, dass für die 
Gebührenkalkulation in der Stadt Braunschweig für eine überschaubare Zeit 
Kostenstabilität besteht. Für ALBA liegt ein Vorteil darin, dass Rationalisierungsvorteile 
genutzt werden können. 

Für die Entgeltkalkulationen waren insbesondere die folgenden Punkte relevant:

- Strukturelle Veränderungen (u. a. buchhalterische Effekte, Zinseffekte und 
Effizienssteigerungen im operativen Bereich) der für die Leistungserbringung 
notwendigen mobilen und immobilen Anlagengegenstände,

- Nachlässe und Margenverzicht seitens ALBA aufgrund der Langfristperspektive und 
Fortsetzung der Verträge über den 31.12.2020 hinaus,

- strukturelle Personalkostenreduzierungen, die sich aus dem altersbedingten Wechsel 
von Mitarbeitern und gemäß dem TVöD ergeben.

Die Entgelte für die Straßenreinigung inkl. Winterdienst und die Abfallwirtschaft 
verändern sich im Vergleich zwischen dem Haushaltsplan 2018 und den jetzt getroffenen 
Festlegungen für den Zeitraum 2018 bis 2020 wie folgt (alle Angaben inkl. Umsatzsteuer, 
Preisstand 2018):

bisher 

(Plan 2018)

neu 

ab 2018

Veränderung

Leistungsvertrag I

Gesamt 9.048.800 € 8.435.127 € -613.673 € -6,8%

davon Straßenreinigung 8.069.900 € 7.758.676 € -511.224 € -10,5%

davon Winterdienst 978.900 € 876.451 € -102.449 € -6,3%

Leistungsvertrag II

Gesamt 18.552.900 € 17.167.847 € -1.385.053 € -7,5%

davon Restabfall 13.972.100 € 12.612.909 € -1.359.191 € -9,7%

davon Bioabfall 4.206.300 € 4.187.056 € -19.244 € -0,5%

davon Grünabfall 374.500 € 367.882 € -6.618 € -1,8%



Summe LV I + LV II 27.601.700 € 25.602.974 € -1.998.726 € -7,2%

Kompostierungsvertrag

Gesamt 2.604.700 € 2.604.700 € 0 € 0,0%

davon Bioabfall 2.221.000 € 2.221.000 € 0 € 0,0%

davon Grünabfall 383.700 € 383.700 € 0 € 0,0%

Summe LV I + LV II + 
Kompostierung

30.206.400 € 28.207.674 € -1.998.726 € -6,6%

Die Entgelte für die Straßenreinigung inkl. Winterdienst und die Abfallwirtschaft 
verändern sich im Vergleich zwischen dem Haushaltsplanentwurf 2018 und den jetzt 
getroffenen Festlegungen für den Zeitraum 2021 bis 2025 wie folgt (alle Angaben inkl. 
Umsatzsteuer, Preisstand 2018):

bisher 

(Plan 2018)

neu 

ab 2021

Veränderung

Leistungsvertrag I

Gesamt 9.048.800 € 7.836.107 € -1.212.693 € -13,4%

davon Straßenreinigung 8.069.900 € 7.056.169 € -1.013.731 € -12,6%

davon Winterdienst 978.900 € 779.938 € -198.962 € -20,3%

Leistungsvertrag II

Gesamt 18.552.900 € 16.055.631 € -2.497.269 € -13,5%

davon Restabfall 13.972.100 € 11.815.465 € -2.156.635 € -15,4%

davon Bioabfall 4.206.300 € 3.902.204 € -304.096 € -7,2%

davon Grünabfall 374.500 € 337.962 € -36.538 € -9,8%

Summe LV I + LV II 27.601.700 € 23.891.738 € -3.709.962 € -13,4%

Kompostierungsvertrag



Gesamt 2.604.700 € 1.827.185 € -777.515 € -29,9%

davon Bioabfall 2.221.000 € 1.615.490 € -605.510 € -27,3%

davon Grünabfall 383.700 € 211.695 € -172.004 € -44,8%

Summe LV I + LV II + 
Kompostierung

30.206.400 € 25.718.924 € -4.487.476 € -14,9%

Die Entgeltveränderungen beruhen im Wesentlichen auf den oben bereits genannten 
Punkten. In einigen Fällen haben sich dabei geringere oder höhere Veränderungen als im 
Mittel ergeben, aufgrund von Sondereffekten wie beispielsweise zu tätigender 
Investitionen oder einer derzeit günstigen Marktlage.

Geringere Veränderungen ergaben sich im Bereich des Leistungsvertrages I 
insbesondere beim Teilentgelt Entsorgung Straßenreinigung. Höhere 
Entgeltreduzierungen hingegen traten bei den Teilentgelten Papierkorbentleerung und 
Winterdienst ein. Im Bereich des Leistungsvertrages II ergaben sich geringere 
Einsparungen besonders bei den Entgelten Sammlung und Entsorgung Bioabfall sowie 
Direktanlieferung Grünabfall und Sperrmüllentsorgung. Höhere Entgeltreduzierungen 
traten insbesondere bei den Teilentgelten Entsorgung Restabfall, 
Sonderabfallzwischenlager, Sperrmüllsammlung und Verwertung Elektroaltgeräte ein. 
Zudem haben sich im Bereich des Kompostierungsvertrages verhältnismäßig hohe 
Einsparungen ergeben.

Konkret betragen die Einsparung bei dem Leistungsvertrag I (Straßenreinigung) rd. 
600.000 Euro für den Zeitraum ab 2018 und rd. 1,2 Mio € für den Zeitraum ab 2021, das 
entspricht rund 7% bzw. rund 13% im Vergleich zu den bisherigen Entgelten bezogen auf 
die Planmengen 2018. Im Rahmen des Leistungsvertrages II (Abfall) liegen die 
Einsparungen bei rd. 1,4 Mio. Euro für den Zeitraum ab 2018 und rd. 2,5 Mio. € für den 
Zeitraum ab 2021, das entspricht rund 7% bzw. rund 13% im Vergleich zu den bisherigen 
Entgelten bezogen auf die Planmengen 2018. 

Im Rahmen des Kompostierungsvertrages liegen die Einsparungen bei rd. 800.000 € für 
den Zeitraum ab 2021, das entspricht rd. 30% im Vergleich zu den bisherigen Entgelten 
bezogen auf die Planmengen 2018. 

Insgesamt ergeben sich damit für beide Leistungsverträge zusammen für die Jahre 2018, 
2019 und 2020 Einsparungen von jeweils rd. 2,0 Mio. Euro (-6,6 %) und 2021 bis 2025 
bezogen auf das Jahr 2018 jeweils rd. 4,5 Mio. Euro bzw. 14,9 %. 

Der Prüfauftrag wurde von den Wirtschaftsprüfern in allen Punkten bearbeitet. Es ergaben 
sich keine Auffälligkeiten. Insgesamt wurde vom Gutachter festgestellt, dass die geprüften 
Selbstkostenfestpreiskalkulationen als Grundlage zur Abrechnung der Entgelte für die 
vertraglichen Leistungen der Jahre 2018 bis 2020 und 2021 bis 2025 geeignet und 
angemessen sind.

Der Leistungsumfang und die Qualität bleiben abgesehen von der Verlagerung der Erstellung 
des Abfallwirtschaftskonzeptes in vollem Umfang wie bisher erhalten.

Die Ergebnisse der Angemessenheitsprüfung führen dazu, dass die bestehenden 
Entgeltvereinbarungen zwischen Stadt und ALBA BS insbesondere hinsichtlich der 
verschiedenen Entgelthöhen anzupassen sind. Diese Anpassungen sind in den als Anlagen 
beigefügten Ergänzungsvereinbarungen zu den Leistungsverträgen I und II 
zusammengefasst..



Leuer

Anlagen:
1. Vierte Ergänzungsvereinbarung zum Leistungsvertrag I (Winterdienst)
2. Sechste Ergänzungsvereinbarung zum Leistungsvertrag I
3. Siebte Ergänzungsvereinbarung zum Leistungsvertrag II 
4. Zweiter Änderungsvertrag zum Kompostierungsvertrag 
5. Bericht über die Angemessenheitsprüfung von BPG
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Vierte Ergänzungsvereinbarung über die Erweiterung der Aufgaben  
im Winterdienst 

 
Vorbemerkung: 
 
Mit dem Vertrag über die Durchführung von Aufgaben der Straßenreinigung und des 
Winterdienstes vom 21. Dezember 2000 (UR-Nr. 1459/2000, Notar Manfred Hofmeister, 
Braunschweig, nachfolgend „Leistungsvertrag I“ oder „LV I“ genannt) hat die Stadt die ALBA 
als Erfüllungsgehilfin mit der Durchführung der der Stadt als Trägerin der Aufgabe der 
Straßenreinigung nach § 52 des Niedersächsischen Straßengesetzes, der 
Straßenreinigungsverordnung der Stadt Braunschweig und der Satzung über die 
Straßenreinigung in der Stadt Braunschweig in der jeweils gültigen Fassung obliegenden 
Aufgaben im Gebiet der Stadt beauftragt. Ziel dieser Ergänzungsvereinbarung ist es, den in 
der zweiten Klarstellungsvereinbarung zum Leistungsvertrag I über die Durchführung von 
Aufgaben der Straßenreinigung und des Winterdienstes festgestellten Leistungsrahmen um 
zusätzliche Leistungspositionen, die eine Optimierung des kommunalen Winterdienstes zum 
Ziel haben, zu ergänzen. Die hierin einvernehmlich vereinbarten Ergänzungen haben direkte 
Auswirkungen auf das zu zahlende Entgelt. Die Kriterien für die Entgeltbemessung sind in 
der Dritten Ergänzungsvereinbarung vom 23.12. 2010 zum Vertrag über die Durchführung 
von Aufgaben der Straßenreinigung und des Winterdienstes (Leistungsvertrag I) vom 21. 
Dezember 2000 in der Fassung der Klarstellungs- und Ergänzungsvereinbarung vom 19. Mai 
2004 zwischen der Stadt Braunschweig und der ALBA Braunschweig GmbH geregelt. 
 
 
 
In Ergänzung zum klargestellten Leistungsumfang wird ALBA für die Zeit des Bestehens des 
Leistungsvertrages I, soweit nichts anderes vereinbart wird, beauftragt: 

 
1. Ein erweitertes Radwegenetz winterdienstlich zu bearbeiten. Danach werden statt 

bislang 16 insgesamt ca. 35 Radwegekilometer in der Priorität 1 behandelt und zusätzlich 
ca. 37 km Radwege der Prioritäten 2 und 3 der neu geschaffenen Priorität 1b 
zugeordnet. Eine Übersicht der betroffenen Radwege ist als Anlage 3 dieser 
Vereinbarung  beigefügt. Priorität 1b bedeutet, dass die Radwege bei Bedarf im Verlauf 
eines Tages geräumt und gestreut werden. Streckenänderungen sind zwischen der Stadt 
und ALBA bis zum 31. Oktober jeden Jahres abzustimmen. 

 
Für den reibungslosen und schnellen Verlauf der winterdienstlichen Betreuung setzt 
ALBA Schwarzräumung ein.  

 
 Kosten: 67.463,43 Euro (inkl. derzeit gültiger MwSt. von 19% - netto 56.691,96 Euro) 
 
2. ALBA führt eine gesonderte Alarmierung zum Zwecke der Sicherung städtischer 

Liegenschaften durch. ALBA wird bei Feststellung von Glätte vor städtischen 
Liegenschaften die Winterdienstgruppen der Stadt sowie die von der Stadt beauftragten 
externen Winterdienstleister von der Berufsfeuerwehr Braunschweig alarmieren lassen. 

 
Alarmiert werden soll an Wochentagen von 3:00 bis 6:00 Uhr und von 15:30 bis 
20:30 Uhr. An Samstagen von 2:00 bis 20:30 Uhr. An Sonn- und Feiertagen von 3:00 – 
20:30 Uhr.  Es werden keine Präventivstreuungen vorgenommen, wodurch 
Alarmierungen erst ab dem Glätteereignis ausgelöst werden müssen. Es werden 10 im 
Stadtgebiet verteilte Kontrollpunkte vereinbart, die einen repräsentativen Gesamteindruck 
der jeweiligen klimatischen Situation vermitteln. 

 
Kosten: 14.540,24 Euro (inkl. derzeit gültiger MwSt. von 19% - netto 12.218,69 Euro) 
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3. ALBA wird beauftragt grundsätzlich die Schwarzräumung durchzuführen, soweit die 
örtlichen Gegebenheiten dies zulassen. Ausschlusskriterien hierfür sind Einsätze im 
fließenden Verkehr, Räumung auf Kopfsteinpflasterflächen und auf Straßen mit Gleisen. 
Für den Einsatz werden 2 Schürfleisten pro Saison und Planfahrzeug zusätzlich zur 
Grundausstattung benötigt. 

 
Kosten: 40.240,52 Euro  (inkl. derzeit gültiger MwSt. von 19% - netto 33.815,56,- Euro 

 
 
4. ALBA lagert für die Belange des kommunalen Fahrbahnwinterdienstes der Stadt eine 

Gesamtmenge in doppelter Höhe (6.000 t.) der in § 4 der zweiten 
Klarstellungsvereinbarung zu Grunde gelegten Menge Streusalz (3.000 t.) trocken ein. 
Damit kann sichergestellt werden, dass auch in harten, langwierigen Wintern und einem 
zusammenbrechenden Streustoffmarkt die Versorgung der Stadt mit Streusalz gesichert 
ist. 

 
Systematik: 
3.000 t im Entgelt enthalten. 
3.000 t werden zusätzlich für die Stadt Braunschweig ohne Berechnung von Lager- bzw. 
Vorhaltekosten eingelagert. 
 
Wird Salz aus diesem Sonderkontingent verbraucht, so erstattet die Stadt ALBA 
entsprechend den LSP-Grundsätzen den Einkaufspreis pro Verbrauchstonne. Hierdurch 
sichert sich die Stadt den günstigeren Frühbezugspreis. 
Sollte auch dieses Sonderkontingent verbraucht sein, wird ALBA versuchen, über den 
Markt zusätzliches Streusalz zu beziehen. Diese zusätzlichen Mengen werden zwischen 
Stadt und ALBA nach den dann gültigen Marktpreisen abgerechnet.   
 
Neu: 
In harten, langwierigen Wintern wird ALBA schon frühzeitig vorhandene nationale und 
internationale Kontakte hinsichtlich evtl. notwendiger ergänzender Streustoffversorgung 
nutzen. 
 
 

5. Ab der Wintersaison 2012/2013 wird ALBA statt 40.000 l ein Volumen von 80.000 l 
Magnesiumchloridlösung zur Feuchtsalzstreuung einlagern, um Versorgungsengpässen 
der Lieferanten entgegenzuwirken. Die hiermit verbundenen Investitionen trägt ALBA und 
berechnet dafür keine Vorhaltekosten 
 

6. ALBA führt im Auftrag der Stadt den Winterdienst an 12 Buswendeschleifen (Anlage 4) 
aus, die sich im Eigentum der Braunschweiger Verkehrs-AG befinden, nicht der 
Straßenreinigungsverordnung unterliegen und auch nicht Inhalt des LV 1 sind. 

 
Kosten: 29.432,54 Euro (inkl. derzeit gültiger MwSt. von 19% - netto 24.733,23 Euro) 

 
 

Inkrafttreten der Vereinbarung 
 
Dieser Vereinbarungsteil tritt zum 1. Januar 2012 in Kraft und gilt für die Zeit des Bestehens 
des Leistungsvertrages I, soweit nichts anderes vereinbart wird.  
 
 

Salvatorische Klausel für die vierte Ergänzungsvereinbarung 
 
Sollten Bestimmungen dieser Vereinbarungen oder künftig in sie aufgenommene 
Bestimmungen ganz oder teilweise unwirksam oder undurchführbar sein oder werden, so 
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bleibt die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen hiervon unberührt. Das Gleiche gilt, falls sich 
herausstellen sollte, dass die Vereinbarungen eine Regelungslücke enthalten. Anstelle der 
unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmungen oder zur Ausfüllung der 
Regelungslücke soll dann eine angemessene Regelung gelten, die in wirtschaftlicher 
Hinsicht dem am nächsten kommt, was üblicherweise vereinbart worden wäre, wenn die 
Unwirksamkeit, Undurchführbarkeit oder Lückenhaftigkeit bekannt gewesen wäre.  
 
 
ANLAGEN: 
Anlage 3 - Radwegewinterdienst der Priorität 1b 
Anlage 4 – Buswendeschleifen im Eigentum der Braunschweiger Verkehrs-AG 
 
 
 
 
Braunschweig, den      Braunschweig, den  
 
Stadt Braunschweig      ALBA Braunschweig GmbH 
 
Unterschrift       Unterschrift 
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Sechste Ergänzungsvereinbarung 
 

zum Vertrag über die Durchführung von Aufgaben der Straßenreinigung und 
des Winterdienstes („Leistungsvertrag I“) vom 21. Dezember 2000 in der Fas-
sung der Klarstellungs- und Ergänzungsvereinbarung vom 19. Mai 2004 und 

der Zweiten, Dritten, Vierten und Fünften Ergänzungsvereinbarung vom 
17.6.2009, 22./23.12.2010, 12./13.12. 2011, 22./23.12.2015 

 
 

zwischen 
 
 

der Stadt Braunschweig 
 

vertreten durch den Oberbürgermeister 
- nachstehend „Stadt“ genannt -  

 
 
 

und 
 
 

der ALBA Braunschweig GmbH 
 

vertreten durch die Geschäftsführer, 
Herr Matthias Fricke und Rainer Kröger, geschäftsansässig: Frankfurter Straße 251, 

38122 Braunschweig 
 

- nachstehend „ALBA“ genannt - 
 

 
 

über die Anpassung der Entgelte auf Basis der Angemessenheitsprüfung 
zum 1. Januar 2018 und 1. Januar 2021 

 
 
Vorbemerkung: 
 
Mit dem Vertrag über die Durchführung von Aufgaben der Straßenreinigung und des Winterdienstes 
vom 21. Dezember 2000 (UR-Nr. 1459/2000, Notar Manfred Hofmeister, Braunschweig, nachfolgend 
„Leistungsvertrag I“ oder „LV I“ genannt) hat die Stadt die ALBA als Erfüllungsgehilfin mit der Durch-
führung der der Stadt als Trägerin der Aufgabe der Straßenreinigung nach § 52 des Niedersächsi-
schen Straßengesetzes, der Straßenreinigungsverordnung der Stadt Braunschweig und der Satzung 
über die Straßenreinigung in der Stadt Braunschweig in der jeweils gültigen Fassung obliegenden 
Aufgaben im Gebiet der Stadt beauftragt. 
 
Auf Basis von § 14 Leistungsvertrag I in Verbindung mit der Nr. 2 der Ergänzungsvereinbarung vom 
19. Mai 2004, verändert durch die Überprüfung der Grundentgelte mit dem ECONUM-Gutachten vom 
12. Dezember 2005 sowie durch die Fünfte Ergänzungsvereinbarung vom 22./23.12.2015 über die 
Anpassung der Entgelte auf Basis der Angemessenheitsprüfung zum 1. Januar 2016 wurde die Ange-
messenheit der auf Basis des Leistungsvertrages I an ALBA zu zahlenden Entgelte erneut überprüft. 
Im Zuge dieser Angemessenheitsprüfung sind die Veränderungen aus dem aktuellen Abfallwirt-
schaftskonzept der Stadt eingeflossen. 
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Hiernach werden folgende Regelungen getroffen:  
 
 

§ 1 
Gegenstand der Vereinbarung 

 
Diese Vereinbarung regelt die sich als Folge der gem. § 14 Leistungsvertrag I i.V.m. Nr. 2 der Er-
gänzungsvereinbarung vom 19. Mai 2004 durchgeführten Angemessenheitsprüfung zum 1. Ja-
nuar 2018 sowie zum 1. Januar 2021 ergebenden Veränderungen im Vergleich zu den bisherigen 
vertraglichen Regelungen. Die Angemessenheitsprüfung 2016 bis 2020 besteht nach der Fünften 
Ergänzungsvereinbarung aus zwei Teilen, wobei der zweite Teil für die Jahre 2018 bis 2020 Ge-
genstand dieser Vereinbarung ist. Die Ergebnisse aus der Angemessenheitsprüfung für die Jahre 
2021 bis 2025 werden ebenfalls in dieser Vereinbarung geregelt.  

 
 

§ 2 
Entgelte 

 
(1) Die in den §§ 6 bis 11 der Anlage 1 „Entgelt“ zur Ergänzungsvereinbarung vom 19. Mai 2004 

aufgeführten und zuletzt mit der Fünften Ergänzungsvereinbarung vom 22./23. Dezember 
2015 vereinbarten Entgelte werden angepasst. Dabei werden auch das Verhältnis von fixen 
und variablen Entgeltanteilen sowie die einzelnen Entgeltbestandteile, die Basis für die index-
gestützte Entgeltanpassung sind, neu festgelegt. Gleiches gilt für die nach § 4 Abs. 1 und 2 
der Zweiten Ergänzungsvereinbarung vom 17. Juni 2009 zu zahlenden Entgelte.   
 

(2) Die 4. Ergänzungsvereinbarung zum Leistungsvertrag I über die Erweiterung der Aufgaben im 
Winterdienst wird geändert: In Punkt 4 dieser Vereinbarung wird anstelle der bisherigen Rege-
lung zur Salzeinlagerung der folgende Passus aufgenommen: In harten, langwierigen Wintern 
wird ALBA schon frühzeitig vorhandene nationale und internationale Kontakte hinsichtlich evtl. 
notwendiger ergänzender Streustoffversorgung nutzen.  
 

(3) Die neuen Entgelte und Entgeltbestandteile ab dem 1. Januar 2018 sind in den Anlagen 1 bis 
3 aufgeführt, die Bestandteil dieser Vereinbarung sind. Die neuen Entgelte und Entgeltbe-
standteile ab dem 1. Januar 2021 sind in den Anlagen 4 bis 6 aufgeführt, die ebenfalls Be-
standteil dieser Vereinbarung sind.  

 
 

§ 3 
Indexgestützte Entgeltanpassung 

 
(1) Das Statistische Bundesamt der Bundesrepublik Deutschland stellt die verwendeten Indexrei-

hen in regelmäßigen Zeitabständen auf ein neues Basisjahr um. Es wird vereinbart, dass für 
die Ermittlung der Indexanpassung jeweils die Reihe mit dem aktuellsten verfügbaren Basis-
jahr (derzeit 2010 bzw. 2015 = 100) verwendet wird.  

 
(2) Die indexgestützte Entgeltanpassung der in § 2 Abs. 1 Sätze 1 und 3 dieser Vereinbarung ge-

nannten Entgelte erfolgt erstmalig zum 1. Januar 2019. Für den Entgeltanteil „Zinsen“ erfolgt 
keine Anpassung.  

 
 
 
 

§ 4 
Inkrafttreten und Laufzeit der Vereinbarung 
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(1) Die Vereinbarung tritt mit Wirkung zum 1. Januar 2018 in Kraft und gilt bis zum Abschluss ei-
ner neuen Ergänzungsvereinbarung, längstens jedoch für die Zeit des Bestehens des Leis-
tungsvertrages I.  

 
(2) Endet der Leistungsvertrag I aufgrund einer wirksamen Kündigung seitens der Stadt gem. § 

22 Abs. 1 des LV I mit Ablauf des 31. Dezember 2020, hat ALBA für die Jahre 2018 bis 2020 
Anspruch auf Zahlung von Entgelten in der Höhe, wie sie in § 4 Abs. 2 der Fünften Ergän-
zungsvereinbarung zum LV I vom 22./23.12.2015 vereinbart wurden.  

 
 

§ 5 
Salvatorische Klausel 

 
Sollten Bestimmungen dieser Vereinbarung oder eine künftig in sie aufgenommene Bestimmung 
ganz oder teilweise unwirksam oder undurchführbar sein oder werden, so bleibt die Gültigkeit der 
übrigen Bestimmungen hiervon unberührt. Das Gleiche gilt, falls sich herausstellen sollte, dass 
die Vereinbarung eine Regelungslücke enthält. Anstelle der unwirksamen oder undurchführbaren 
Bestimmungen oder zur Ausfüllung der Regelungslücke soll dann eine angemessene Regelung 
gelten, die in wirtschaftlicher Hinsicht dem am nächsten kommt, was üblicherweise vereinbart 
worden wäre, wenn die Unwirksamkeit, Undurchführbarkeit oder Lückenhaftigkeit bekannt gewe-
sen wäre.  

 
 
 
 
 
 
Braunschweig, den      Braunschweig, den  
 
 
Stadt Braunschweig      ALBA Braunschweig GmbH 
 
 
 
Unterschrift    
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Anlage 1 zur 6. Ergänzungsvereinbarung zum Leistungsvertrag 1

Entgelte 2018 bis 2020 (Preisstand 2018)

Regelung Entgeltbezeichnung fixes Entgelt/Jahr var. Entgelt/Jahr Bezugsgröße** spezifischer Kostensatz Gesamtentgelt/Jahr

netto netto (Menge) netto netto

(brutto*) (brutto*) (brutto*) (brutto*)

§ 6 Anl. 1 zur 1. ErgV Papierkorbentleerung 473.672,91 €      -  €                  473.672,91 €            

(563.670,76 €) (0,00 €) (563.670,76 €)

§ 7 Anl. 1 zur 1. ErgV Winterdienst 736.513,69 €      -  €                  736.513,69 €            

(876.451,29 €) (0,00 €) (876.451,29 €)

§ 8 Anl. 1 zur 1. ErgV Fahrbahnreinigung 2.377.459,47 €   693.176,71 €       46.369 km 14,95 €/km 3.070.636,18 €          

(2.829.176,77 €) (824.880,28 €) (17,79 €/km) (3.654.057,05 €)

§ 9 Anl. 1 zur 1. ErgV Radwegereinigung 540.886,43 €      200.744,15 €       10.950 km 18,33 €/km 741.630,57 €            

(643.654,85 €) (238.885,53 €) (21,82 €/km) (882.540,38 €)

§ 10 Anl. 1 zur 1. ErgV Innenstadt- Gehwegereinigung 1.276.424,71 €   210.653,46 €       7.473 km 28,19 €/km 1.487.078,17 €          

(1.518.945,40 €) (250.677,62 €) (33,54 €/km) (1.769.623,03 €)

§ 11 Anl. 1 zur 1. ErgV Entsorgung Straßenreinigung 159.271,71 €      214.660,76 €       4.150 Mg 51,73 €/Mg 373.932,46 €            

(189.533,33 €) (255.446,30 €) (61,55 €/Mg) (444.979,63 €)

§ 4 Abs. 1 der 2. ErgV Straßenbegleitgrün -  €                 196.369,92 €       52.575.000 m² 0,00373504 €/m² 196.369,92 €            

(0,00 €) (233.680,21 €) (0,00444470 €/m²) (233.680,21 €)

§ 4 Abs. 2 der 2. ErgV Papierkörbe Straßenbegleitgrün 8.508,29 €         -  €                  8.508,29 €                

(10.124,86 €) (0,00 €) (10.124,86 €)

Summe LV 1 (7.088.342,19 €)

(8.435.127,21 €)

* einschließlich der Umsatzsteuer in der derzeitigen gesetzlichen Höhe, derzeit 19%

** abgestimmtes Mengengerüst für die Angemessenheitsprüfung

ErgV = Ergänzungsvereinbarung
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Anlage 2 zur 6. Ergänzungsvereinbarung zum Leistungsvertrag 1

Indexanteile - Entgelte 2018 bis 2020 (Preisstand 2018)

netto

Kostenstruktur Entgeltstruktur

Zuordnung der Kosten in die Entgeltstruktur variabel fix (sbA)
fix 

(Personal)
kalk. AfA kalk. Zins Summe

variables 

Entgelt

fixes 

Entgelt

Summe 

Entgelt

Sp. 2+3 Sp. 4+5+6 Sp. 8+9

€/a €/a €/a €/a €/a €/a €/a €/a €/a

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

§ 6 (Anl. 1 zur 1. ErgV) Papierkorbentleerung 11.483 75.391 357.026 21.384 8.389 473.673 ausschl. fix 473.673 473.673

§ 7 (Anl. 1 zur 1. ErgV) Winterdienst 22.249 339.279 165.867 123.222 85.898 736.514 ausschl. fix 736.514 736.514

§ 8 (Anl. 1 zur 1. ErgV) Fahrbahnreinigung 161.121 532.056 2.128.946 185.702 62.811 3.070.636 693.177 2.377.459 3.070.636

§ 9 (Anl. 1 zur 1. ErgV) Radwegreinigung 46.661 154.083 484.348 42.248 14.290 741.631 200.744 540.886 741.631

§ 10 (Anl. 1 zur 1. ErgV) Innenstadt- Gehwegereinigung 48.964 161.690 1.143.001 99.701 33.722 1.487.078 210.653 1.276.425 1.487.078

§ 11 (Anl. 1 zur 1. ErgV) Entsorgung Straßenreinigung 188.221 26.439 121.533 29.838 7.901 373.932 214.661 159.272 373.932

§ 4 Abs.1 (2. ErgV) Straßenbegleitgrün 9.515 31.422 139.186 12.141 4.106 196.370 196.370 ausschl. var 196.370

§ 4 Abs.2 (2. ErgV) Papierkörbe Straßenbegleitgrün 412 1.361 6.031 526 178 8.508 ausschl. fix 8.508 8.508

Summe Straßenreinigung 488.626 1.321.721 4.545.938 514.763 217.295 7.088.342 1.515.605 5.572.737 7.088.342

ErgV = Ergänzungsvereinbarung
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Anlage 3 zur 6. Ergänzungsvereinbarung zum Leistungsvertrag 1

Gewichtung der Einzelindizes 2018 bis 2020 (Preisstand 2018)

Preisgleitklausel-Anteile für das variable Entgelt Preisgleitklausel-Anteile für das fixe Entgelt

Zuordnung der Kosten in die Entgeltstruktur

PGK-Anteil 

sonstige 

Aufwendun

gen

PGK-Anteil 

Personal

PGK-Anteil 

AfA

PGK-Anteil 

Zinsen

Summe 

PGK 

variables 

Entgelt

PGK-Anteil 

sonstige 

Aufwendun

gen

PGK-Anteil 

Personal

PGK-Anteil 

AfA

PGK-Anteil 

Zinsen

Summe 

PGK fixes 

Entgelt

Ansatz 

Haushalte

Index HVPI Personal KfZ Zins HVPI Personal KfZ Zins

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

§ 6 (Anl. 1 zur 1. ErgV) Papierkorbentleerung -- -- -- -- ausschl. fix 18,3% 75,4% 4,5% 1,8% 100,0%

§ 7 (Anl. 1 zur 1. ErgV) Winterdienst -- -- -- -- ausschl. fix 49,1% 22,5% 16,7% 11,7% 100,0%

§ 8 (Anl. 1 zur 1. ErgV) Fahrbahnreinigung 100,0% -- -- -- 100,0% -- 89,5% 7,8% 2,6% 100,0%

§ 9 (Anl. 1 zur 1. ErgV) Radwegreinigung 100,0% -- -- -- 100,0% -- 89,5% 7,8% 2,6% 100,0%

§ 10 (Anl. 1 zur 1. ErgV) Innenstadt- Gehwegereinigung 100,0% -- -- -- 100,0% -- 89,5% 7,8% 2,6% 100,0%

§ 11 (Anl. 1 zur 1. ErgV) Entsorgung Straßenreinigung 100,0% -- -- -- 100,0% -- 76,3% 18,7% 5,0% 100,0%

§ 4 Abs.1 (2. ErgV) Straßenbegleitgrün 20,8% 70,9% 6,2% 2,1% 100,0% ausschl. var

§ 4 Abs.2 (2. ErgV) Papierkörbe Straßenbegleitgrün -- -- -- -- ausschl. fix 20,8% 70,9% 6,2% 2,1% 100,0%

ErgV = Ergänzungsvereinbarung
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Anlage 4 zur 6. Ergänzungsvereinbarung zum Leistungsvertrag 1

Entgelte 2021 bis 2025 (Preisstand 2018)

Regelung Entgeltbezeichnung fixes Entgelt/Jahr var. Entgelt/Jahr Bezugsgröße** spezifischer Kostensatz Gesamtentgelt/Jahr

netto netto (Menge) netto netto

(brutto*) (brutto*) (brutto*) (brutto*)

§ 6 Anl. 1 zur 1. ErgV Papierkorbentleerung 442.414,99 €      -  €                  442.414,99 €            

(526.473,84 €) (0,00 €) (526.473,84 €)

§ 7 Anl. 1 zur 1. ErgV Winterdienst 655.410,52 €      -  €                  655.410,52 €            

(779.938,52 €) (0,00 €) (779.938,52 €)

§ 8 Anl. 1 zur 1. ErgV Fahrbahnreinigung 2.250.453,18 €   608.085,61 €       46.369 km 13,11 €/km 2.858.538,79 €          

(2.678.039,28 €) (723.621,88 €) (15,61 €/km) (3.401.661,16 €)

§ 9 Anl. 1 zur 1. ErgV Radwegereinigung 511.991,72 €      176.101,74 €       10.950 km 16,08 €/km 688.093,47 €            

(609.270,15 €) (209.561,07 €) (19,14 €/km) (818.831,22 €)

§ 10 Anl. 1 zur 1. ErgV Innenstadt- Gehwegereinigung 1.208.236,81 €   184.794,64 €       7.473 km 24,73 €/km 1.393.031,45 €          

(1.437.801,80 €) (219.905,62 €) (29,43 €/km) (1.657.707,42 €)

§ 11 Anl. 1 zur 1. ErgV Entsorgung Straßenreinigung 149.464,84 €      207.039,86 €       4.150 Mg 49,89 €/Mg 356.504,69 €            

(177.863,15 €) (246.377,43 €) (59,37 €/Mg) (424.240,59 €)

§ 4 Abs. 1 der 2. ErgV Straßenbegleitgrün -  €                 183.039,42 €       52.575.000 m² 0,00348149 €/m² 183.039,42 €            

(0,00 €) (217.816,91 €) (0,00414297 €/m²) (217.816,91 €)

§ 4 Abs. 2 der 2. ErgV Papierkörbe Straßenbegleitgrün 7.930,70 €         -  €                  7.930,70 €                

(9.437,53 €) (0,00 €) (9.437,53 €)

Summe LV 1 (6.584.964,02 €)

(7.836.107,18 €)

* einschließlich der Umsatzsteuer in der derzeitigen gesetzlichen Höhe, derzeit 19%

** abgestimmtes Mengengerüst für die Angemessenheitsprüfung

ErgV = Ergänzungsvereinbarung
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Anlage 5 zur 6. Ergänzungsvereinbarung zum Leistungsvertrag 1

Indexanteile - Entgelte 2021 bis 2025 (Preisstand 2018)

netto

Kostenstruktur Entgeltstruktur

Zuordnung der Kosten in die Entgeltstruktur variabel fix (sbA)
fix 

(Personal)
kalk. AfA kalk. Zins Summe

variables 

Entgelt

fixes 

Entgelt

Summe 

Entgelt

Sp. 2+3 Sp. 4+5+6 Sp. 8+9

€/a €/a €/a €/a €/a €/a €/a €/a €/a

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

§ 6 (Anl. 1 zur 1. ErgV) Papierkorbentleerung 10.992 63.848 337.299 26.081 4.195 442.415 ausschl. fix 442.415 442.415

§ 7 (Anl. 1 zur 1. ErgV) Winterdienst 21.974 221.355 161.017 194.014 57.051 655.411 ausschl. fix 655.411 655.411

§ 8 (Anl. 1 zur 1. ErgV) Fahrbahnreinigung 157.803 450.283 2.032.478 186.120 31.855 2.858.539 608.086 2.250.453 2.858.539

§ 9 (Anl. 1 zur 1. ErgV) Radwegreinigung 45.700 130.402 462.401 42.343 7.247 688.093 176.102 511.992 688.093

§ 10 (Anl. 1 zur 1. ErgV) Innenstadt- Gehwegereinigung 47.956 136.839 1.091.209 99.925 17.103 1.393.031 184.795 1.208.237 1.393.031

§ 11 (Anl. 1 zur 1. ErgV) Entsorgung Straßenreinigung 185.848 21.192 119.305 26.319 3.841 356.505 207.040 149.465 356.505

§ 4 Abs.1 (2. ErgV) Straßenbegleitgrün 9.319 26.593 132.877 12.168 2.082 183.039 183.039 ausschl. var 183.039

§ 4 Abs.2 (2. ErgV) Papierkörbe Straßenbegleitgrün 404 1.152 5.757 527 90 7.931 ausschl. fix 7.931 7.931

Summe Straßenreinigung 479.995 1.051.664 4.342.342 587.498 123.465 6.584.964 1.359.061 5.225.903 6.584.964

ErgV = Ergänzungsvereinbarung
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Anlage 6 zur 6. Ergänzungsvereinbarung zum Leistungsvertrag 1

Entgelte 2021 bis 2025 (Preisstand 2018)

Gewichtung der Einzelindizes

Preisgleitklausel-Anteile für das variable Entgelt Preisgleitklausel-Anteile für das fixe Entgelt

Zuordnung der Kosten in die Entgeltstruktur

PGK-Anteil 

sonstige 

Aufwendun

gen

PGK-Anteil 

Personal

PGK-Anteil 

AfA

PGK-Anteil 

Zinsen

Summe 

PGK 

variables 

Entgelt

PGK-Anteil 

sonstige 

Aufwendun

gen

PGK-Anteil 

Personal

PGK-Anteil 

AfA

PGK-Anteil 

Zinsen

Summe 

PGK fixes 

Entgelt

Ansatz 

Haushalte

Index HVPI Personal KfZ Zins HVPI Personal KfZ Zins

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

§ 6 (Anl. 1 zur 1. ErgV) Papierkorbentleerung -- -- -- -- ausschl. fix 16,9% 76,2% 5,9% 0,9% 100,0%

§ 7 (Anl. 1 zur 1. ErgV) Winterdienst -- -- -- -- ausschl. fix 37,1% 24,6% 29,6% 8,7% 100,0%

§ 8 (Anl. 1 zur 1. ErgV) Fahrbahnreinigung 100,0% -- -- -- 100,0% -- 90,3% 8,3% 1,4% 100,0%

§ 9 (Anl. 1 zur 1. ErgV) Radwegreinigung 100,0% -- -- -- 100,0% -- 90,3% 8,3% 1,4% 100,0%

§ 10 (Anl. 1 zur 1. ErgV) Innenstadt- Gehwegereinigung 100,0% -- -- -- 100,0% -- 90,3% 8,3% 1,4% 100,0%

§ 11 (Anl. 1 zur 1. ErgV) Entsorgung Straßenreinigung 100,0% -- -- -- 100,0% -- 79,8% 17,6% 2,6% 100,0%

§ 4 Abs.1 (2. ErgV) Straßenbegleitgrün 19,6% 72,6% 6,6% 1,1% 100,0% ausschl. var

§ 4 Abs.2 (2. ErgV) Papierkörbe Straßenbegleitgrün -- -- -- -- ausschl. fix 19,6% 72,6% 6,6% 1,1% 100,0%

ErgV = Ergänzungsvereinbarung
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Siebte Ergänzungsvereinbarung 
 

zum Vertrag über die Durchführung von Aufgaben der Abfallsammlung 
und Abfallentsorgung („Leistungsvertrag II“) vom 21. Dezember 2000 in 

der Fassung der Klarstellungs- und Ergänzungsvereinbarung vom 
19. Mai 2004 und der Zweiten, Dritten, Vierten, Fünften und Sechsten 

Ergänzungsvereinbarung vom 29.9./11.10.2006, 2.1./17.1.2007, 
2.1./17.1.2007, 22./23.12.2010, 22./23.12.2015 

 
 

zwischen 
 
 

der Stadt Braunschweig 
 

vertreten durch den Oberbürgermeister 
- nachstehend „Stadt“ genannt -  

 
 

und 
  
 

der ALBA Braunschweig GmbH 
 

vertreten durch die Geschäftsführer, 
Herr Matthias Fricke und Rainer Kröger, geschäftsansässig: Frankfurter Straße 251, 

38122 Braunschweig 
 

- nachstehend „ALBA“ genannt - 
 

 
 

über die Anpassung der Entgelte auf Basis der Angemessenheits-
prüfung zum 1. Januar 2018 und zum 1. Januar 2021 

 
 
Vorbemerkung: 
 
Mit dem Vertrag über die Durchführung von Aufgaben der Abfallsammlung und Abfallentsor-
gung vom 21. Dezember 2000 (UR-Nr. 1461/2000, Notar Manfred Hofmeister, Braun-
schweig, nachfolgend „Leistungsvertrag II“ oder „LV II“ genannt) hat die Stadt die ALBA als 
Erfüllungsgehilfin mit der Durchführung der der Stadt als Trägerin der Aufgabe der Abfall-
sammlung und Abfallentsorgung nach dem KrW-/AbfG, dem NdsAbfG und der  Satzung über 
die Abfallentsorgung in der Stadt Braunschweig in der jeweils gültigen Fassung obliegenden 
Aufgaben im Gebiet der Stadt beauftragt. 
 
Auf Basis von § 13 Leistungsvertrag II in Verbindung mit der Nr. 2 der Ergänzungsvereinbarung 
vom 19. Mai 2004, verändert durch die Überprüfung der Grundentgelte mit dem ECONUM-Gut-
achten vom 12. Dezember 2005 sowie durch die Sechste Ergänzungsvereinbarung vom 
22./23.12.2015 über die Anpassung der Entgelte auf Basis der Angemessenheitsprüfung zum 
1. Januar 2016 wurde die Angemessenheit der auf Basis des Leistungsvertrages II an ALBA zu 
zahlenden Entgelte erneut überprüft. Im Zuge dieser Angemessenheitsprüfung sind die Verän-
derungen aus dem aktuellen Abfallwirtschaftskonzept der Stadt eingeflossen. 
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Hiernach werden folgende Regelungen getroffen:  
 
 

§ 1 
Gegenstand der Vereinbarung 

 
Diese Vereinbarung regelt die sich als Folge der gem. § 13 Leistungsvertrag II i. V. m.  
Nr. 2 der Ergänzungsvereinbarung vom 19. Mai 2004 durchgeführten Angemessenheits-
prüfung zum 1. Januar 2018 sowie zum 1. Januar 2021 ergebenden Veränderungen im 
Vergleich zu den bisherigen vertraglichen Regelungen. Die Angemessenheitsprüfung 
2016 bis 2020 besteht nach der Sechsten Ergänzungsvereinbarung aus zwei Teilen, wo-
bei der zweite Teil für die Jahre 2018 bis 2020 Gegenstand dieser Vereinbarung ist. Die 
Ergebnisse aus der Angemessenheitsprüfung für die Jahre 2021 bis 2025 werden eben-
falls in dieser Vereinbarung geregelt.  

 
 

§ 2 
Entgelte 

 
(1) Die in den §§ 7 bis 14 und 17 bis 20 der Anlage 1 „Entgelt“ zur Ergänzungsvereinbarung   

vom 19. Mai 2004 aufgeführten und zuletzt mit der Sechsten Ergänzungsvereinbarung 
vom 22./23. Dezember 2015 vereinbarten Entgelte werden angepasst. Dabei werden 
auch das Verhältnis von fixen und variablen Entgeltanteilen sowie die einzelnen Entgelt-
bestandteile, die Basis für die indexgestützte Entgeltanpassung sind, angepasst. Glei-
ches gilt für die nach § 3 Abs. 1 und 2 der Dritten Ergänzungsvereinbarung (Elektroalt-
geräte) und § 3 Abs. 1 der Vierten Ergänzungsvereinbarung (Sperrmüllsortierung) zu 
zahlenden Entgelte. Die neuen Entgelte und Entgeltbestandteile ab dem 1. Januar 2018 
sind in den Anlagen 1 bis 3 aufgeführt, die Bestandteil dieser Vereinbarung sind. Die 
neuen Entgelte und Entgeltbestandteile ab dem 1. Januar 2021 sind in den Anlagen 5 
bis 7 aufgeführt, die ebenfalls Bestandteil dieser Vereinbarung sind.  

 
(2) In den Entgelten sind entsprechend der Zweiten Ergänzungsvereinbarung auch anteilige 

Kosten für den Bahntransport enthalten. Die Abrechnung nach § 2 Abs. 4 der Zweiten 
Ergänzungsvereinbarung erfolgt entsprechend dem in Anlage 4 für 2018 bis 2020 bzw. 
Anlage 8 für 2021 bis 2025 aufgeführten Schema. Die Anlagen sind Bestandteil dieser 
Vereinbarung. Den Vertragsparteien ist bewusst, dass der laufende Vertrag zur thermi-
schen Restabfallbehandlung am 31. Januar 2022 endet und dass durch eine mögliche 
Nachfolgevereinbarung auch eine Anpassung der Regelungen über die Bahntransport-
kosten erforderlich werden könnte, die dann partnerschaftlich abgestimmt wird. 

(3) Der Kompostierungsvertrag (Anlage 2 zur Klarstellungsvereinbarung zum Leistungsver-
trag II vom 19. Mai 2004) wurde mit Zustimmung der Stadt Braunschweig durch einen 
Änderungsvertrag vom 18. Dezember 2009 angepasst. Eine Entgeltanpassung ist da-
nach erstmals in der Angemessenheitsprüfung für die Jahre 2021 bis 2025 zu berück-
sichtigen. Die neuen Entgelte und Entgeltbestandteile ab dem 1. Januar 2021 sind im 
Zweiten Änderungsvertrag zum Vertrag über die Entsorgung kompostierbarer Abfälle in 
der Stadt Braunschweig 2018 (Kompostierungsvertrag 2018) aufgeführt.  

 
(4) Die Erstellung und Fortschreibung eines Abfallwirtschaftskonzeptes ist nach den vertrag-

lichen Vereinbarungen (Anlage 1 zur Klarstellungsvereinbarung zum Leistungsvertrag II 
vom 19. Mai 2004) Bestandteil der Öffentlichkeitsarbeit von ALBA und damit vertragliche 
Aufgabe von ALBA. In Abänderung der bisherigen Vereinbarungen sind die Vertragspar-
teien übereingekommen, dass die Erstellung und Fortschreibung des Abfallwirtschafts-
konzepts zukünftig wieder durch die Stadt erfolgt. Bei der Angemessenheitsprüfung ist 
die dadurch bedingte Reduzierung der Entgelte für ALBA berücksichtigt. 
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§ 3 
Indexgestützte Entgeltanpassung 

 
(1) Das Statistische Bundesamt der Bundesrepublik Deutschland stellt die verwendeten In-

dexreihen in regelmäßigen Zeitabständen auf ein neues Basisjahr um. Es wird verein-
bart, dass für die Ermittlung der Indexanpassung jeweils die Reihe mit dem aktuellsten 
verfügbaren Basisjahr (derzeit 2010 bzw. 2015 = 100) verwendet wird. 

 
(2) Die indexgestützte Entgeltanpassung der in § 2 Abs. 1 Sätze 1 und 3 dieser Vereinba-

rung genannten Entgelte erfolgt erstmalig zum 1. Januar 2019. Für den Entgeltanteil 
„Zinsen“ erfolgt keine Anpassung.  

 
 

 
§ 4 

Entgeltanpassung bei Veränderung der Anzahl der Haushalte 
 

Für die in § 6 der Anlage 1 „Entgelt“ zur Ergänzungsvereinbarung vom 19. Mai 2004 i. V. 
m. § 4 der Fünften Ergänzungsvereinbarung geregelte Entgeltanpassung bei Verände-
rung der Anzahl der Haushalte wird als Ausgangswert die Anzahl der Haushalte am 30. 
Juni 2015 verwendet.  
 
Eine Entgeltanpassung aufgrund dieser Regelung kann erstmalig zum 1. Januar 2019 er-
folgen. 

 
 

§ 5 
Inkrafttreten und Laufzeit der Vereinbarung 

 
(1) Die Vereinbarung tritt mit Wirkung zum 1. Januar 2018 in Kraft und gilt bis zum Ab-

schluss einer neuen Ergänzungsvereinbarung, längstens jedoch für die Zeit des Beste-
hens des Leistungsvertrages II.  
 

(2) Endet der Leistungsvertrag II aufgrund einer wirksamen Kündigung seitens der Stadt 
gem. § 21 Abs. 1 des LV II mit Ablauf des 31. Dezember 2020, hat ALBA für die Jahre 
2018 bis 2020 Anspruch auf Zahlung von Entgelten in der Höhe, wie sie in § 5 Abs. 2 
der Sechsten Ergänzungsvereinbarung zum LV II vom 22./23.12.2015 vereinbart wur-
den.  
 
 

§ 6 
Salvatorische Klausel 

 
Sollten Bestimmungen dieser Vereinbarung oder eine künftig in sie aufgenommene Be-
stimmung ganz oder teilweise unwirksam oder undurchführbar sein oder werden, so 
bleibt die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen hiervon unberührt. Das Gleiche gilt, falls 
sich herausstellen sollte, dass die Vereinbarung eine Regelungslücke enthält. Anstelle 
der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmungen oder zur Ausfüllung der Rege-
lungslücke soll dann eine angemessene Regelung gelten, die in wirtschaftlicher Hinsicht 
dem am nächsten kommt, was üblicherweise vereinbart worden wäre, wenn die Unwirk-
samkeit, Undurchführbarkeit oder Lückenhaftigkeit bekannt gewesen wäre.  

 
Braunschweig, den      Braunschweig, den  
 
 
Stadt Braunschweig      ALBA Braunschweig GmbH 
Unterschrift      
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Anlage 1 zur 7. Erganzungsvereinbarung zum Leistungsvertrag 2

Entgelte 2018 bis 2020 (Preisstand 2018)

Regelung Entgeltbezeichnung fixes Entgelt/Jahr var. Entgelt/Jahr Bezugsgröße** spezifischer Kostensatz Gesamtentgelt/Jahr

netto netto (Menge) netto netto

(brutto*) (brutto*) (brutto*) (brutto*)

§ 7 Anl. 1 zur 1. ErgV Sammlung und Entsorgung Bioabfall 2.703.237,71 €    815.296,55 €      3.518.534,26 €        

(3.216.852,87 €) (970.202,89 €) (4.187.055,76 €)

Säcke (100 Liter) 600.000 l 0,00429 €/l

(0,00510 €/l)

60-Liter-Behälter 37.500.000 l 0,00834 €/l

(0,00992 €/l)

120-Liter-Behälter 99.750.000 l 0,00497 €/l

(0,00591 €/l)

550-Liter-Behälter 990.000 l 0,00343 €/l

(0,00408 €/l)

1100-Liter-Behälter 400.400 l 0,00230 €/l

(0,00274 €/l)

§ 8 Anl. 1 zur 1. ErgV Sammlung und Entsorgung Weihnachtsbäume 65.833,39 €        65.833,39 €             

(78.341,74 €) (78.341,74 €)

§ 9 Anl. 1 zur 1. ErgV Sammlung Restabfall 3.876.252,30 €    1.196.065,26 €   5.072.317,56 €        

(4.612.740,24 €) (1.423.317,66 €) (6.036.057,89 €)

Säcke (100 Liter) 650.000 l 0,00493 €/l

(0,00586 €/l)

40-Liter-Behälter 4.550.000 l 0,01282 €/l

(0,01525 €/l)

60-Liter-Behälter 20.700.000 l 0,00903 €/l

(0,01075 €/l)

80-Liter-Behälter 1.800.000 l 0,00714 €/l

(0,00850 €/l)

120-Liter-Behälter 55.800.000 l 0,00507 €/l

(0,00604 €/l)

240-Liter-Behälter 79.000.000 l 0,00291 €/l

(0,00346 €/l)
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550-Liter-Behälter 33.100.000 l 0,00273 €/l

(0,00325 €/l)

770-Liter-Behälter 72.600.000 l 0,00217 €/l

(0,00258 €/l)

1100-Liter-Behälter 97.900.000 l 0,00177 €/l

(0,00211 €/l)

4500-Liter-Behälter 0 l 0,00080 €/l

(0,00095 €/l)

7000-Liter-Behälter 0 l 0,00072 €/l

(0,00086 €/l)

>7000-Liter-Behälter

§ 10 Anl. 1 zur 1. ErgV Entsorgung Restabfall 535.770,94 €        844.409,26 €          34.500 Mg 24,48 €/Mg 1.380.180,20 €                

(637.567,41 €) (1.004.847,02 €) (29,13 €/Mg) (1.642.414,44 €)

§ 11 Anl. 1 zur 1. ErgV Sammlung Sperrmüll 517.835,38 €        155.503,39 €          3.700 Mg 42,03 €/Mg 673.338,77 €                   

(616.224,10 €) (185.049,04 €) (50,01 €/Mg) (801.273,13 €)

§ 12 Anl. 1 zur 1. ErgV Entsorgung Sperrmüll 39.665,01 €          41.134,66 €            1.700 Mg 24,20 €/Mg 80.799,67 €                     

(47.201,36 €) (48.950,24 €) (28,79 €/Mg) (96.151,60 €)

§ 13 Anl. 1 zur 1. ErgV Sammlung Wilder Müll 616.035,15 €        616.035,15 €                   

(733.081,83 €) (733.081,83 €)

§ 14 Anl. 1 zur 1. ErgV Entsorgung Wilder Müll 5.635,40 €            3.092,33 €              150 Mg 20,62 €/Mg 8.727,73 €                       

(6.706,12 €) (3.679,87 €) (24,53 €/Mg) (10.386,00 €)

§ 17 Anl. 1 zur 1. ErgV Schadstoffmobil 172.422,79 €        172.422,79 €                   

(205.183,12 €) (205.183,12 €)

§ 18 Anl. 1 zur 1. ErgV Sonderabfallzwischenlager 315.302,42 €        315.302,42 €                   

(375.209,88 €) (375.209,88 €)

§ 19 Anl. 1 zur 1. ErgV Direktanlieferung Restabfall 591.931,89 €        494.900,87 €          8.510 Mg 58,16 €/Mg 1.086.832,76 €                

(704.398,95 €) (588.932,04 €) (69,20 €/Mg) (1.293.330,99 €)

§ 20 Anl. 1 zur 1. ErgV Direktanlieferung Grünabfall 309.144,75 €        309.144,75 €                   

(367.882,25 €) (367.882,25 €)

§ 2 Abs. 1 der 2. ErgV*** Transportkosten (nachrichtlich) 332.629,90 €              45.330 Mg 7,34 €/Mg 332.629,90 €                          

(395.829,58 €) (8,73 €/Mg) (395.829,58 €)

§ 3 Abs. 1 der 3. ErgV Sammlung Elektroaltgeräte 218.227,51 €        71.029,76 €            250 Mg 284,12 €/Mg 289.257,27 €                   

(259.690,74 €) (84.525,41 €) (338,10 €/Mg) (344.216,15 €)

§ 3 Abs. 2 der 3. ErgV Bereitstellung Elektroaltgeräte 81.693,58 €           37.700,41 € 956 Mg 39,44 €/Mg 119.393,99 €                   

(97.215,36 €) (44.863,49 €) (46,93 €/Mg) (142.078,85 €)



6 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gerätegruppe 1 (ElektroG) - 29.783,79 € 350 Mg -85,10 €/Mg 29.783,79 €-             

(-35.442,71 €) (-101,26 €/Mg) -(35.442,71 €)

Gerätegruppe 2 (ElektroG) -  €                 220 Mg 0,00 €/Mg -  €                      

(0,00 €) (0,00 €/Mg) (0,00 €)

Gerätegruppe 3 (ElektroG) - 3.914,44 € 230 Mg -17,02 €/Mg 3.914,44 €-              

(-4.658,18 €) (-20,25 €/Mg) -(4.658,18 €)

Gerätegruppe 5 (ElektroG) - 70.913,79 € 500 Mg -141,83 €/Mg 70.913,79 €-             

(-84.387,41 €) (-168,77 €/Mg) -(84.387,41 €)

§ 3 Abs. 1 der 4. ErgV Sortierung Sperrmüll 490.623,53 €      9.000 Mg 54,51 €/Mg 490.623,53 €           

(583.842,01 €) (64,87 €/Mg) (583.842,01 €)

Summe LV 2 ohne Transportkosten 14.094.132,21 €      

(16.772.017,33 €)

Summe LV 2 nachrichtlich mit Transportkosten 14.426.762,12 €         

(17.167.846,92 €)

* einschließlich der Umsatzsteuer in der derzeitigen gesetzlichen Höhe, derzeit 19%

** abgestimmtes Mengengerüst für die Angemessenheitsprüfung

*** Die Regelung wird nicht angepasst, ist aber nachrichtlich mit aufgeführt, da sie in das Gutachten zur Angemessenheitsprüfung mit einbezogen wurde.

ErgV = Ergänzungsvereinbarung
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Anlage 2 zur 7. Ergänzungsvereinbarung zum Leistungsvertrag 2

Indexanteile 2018 bis 2020 (Preisstand 2018)

netto

Kostenstruktur Entgeltstruktur

Zuordnung der Kosten in die Entgeltstruktur variabel fix (sbA)
fix 

(Personal)
kalk. AfA kalk. Zins Summe

variables 

Entgelt

fixes 

Entgelt

Summe 

Entgelt

Sp. 2+3 Sp. 4+5+6 Sp. 8+9

€/a €/a €/a €/a €/a €/a €/a €/a €/a

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

§ 7 (Anl. 1 zur 1. ErgV) Sammlung und Entsorgung Bioabfall 239.271 576.026 2.352.611 264.736 85.891 3.518.534 815.297 2.703.238 3.518.534

§ 8 (Anl. 1 zur 1. ErgV) Sammlung und Entsorgung Weihnachtsbäume 5.259 10.031 43.213 5.779 1.551 65.833 ausschl. fix 65.833 65.833

§ 9 (Anl. 1 zur 1. ErgV) Sammlung Restabfall 353.149 842.916 3.399.011 368.772 108.470 5.072.318 1.196.065 3.876.252 5.072.318

§ 10 (Anl. 1 zur 1. ErgV) Entsorgung Restabfall 589.080 255.330 451.513 55.361 28.896 1.380.180 844.409 535.771 1.380.180

§ 11 (Anl. 1 zur 1. ErgV) Sammlung Sperrmüll 53.441 102.063 439.271 61.066 17.499 673.339 155.503 517.835 673.339

§ 12 (Anl. 1 zur 1. ErgV) Entsorgung Sperrmüll 29.027 12.108 31.911 5.240 2.514 80.800 41.135 39.665 80.800

§ 13 (Anl. 1 zur 1. ErgV) Sammlung Wilder Müll 11.253 66.069 505.187 22.060 11.465 616.035 ausschl. fix 616.035 616.035

§ 14 (Anl. 1 zur 1. ErgV) Entsorgung Wilder Müll 2.561 531 4.861 516 258 8.728 3.092 5.635 8.728

§ 17 (Anl. 1 zur 1. ErgV) Schadstoffmobil 3.479 16.512 138.014 13.201 1.216 172.423 ausschl. fix 172.423 172.423

§ 18 (Anl. 1 zur 1. ErgV) Sonderabfall-Zwischenlager 42.490 73.593 155.748 24.634 18.838 315.302 ausschl. fix 315.302 315.302

§ 19 (Anl. 1 zur 1. ErgV) Direktanlieferung Restabfall 192.235 302.666 427.005 109.359 55.568 1.086.833 494.901 591.932 1.086.833

§ 20 (Anl. 1 zur 1. ErgV) Direktanlieferung Grünabfall 9.073 111.677 136.157 33.628 18.609 309.145 ausschl. fix 309.145 309.145

§ 3 Abs. 1 (3. ErgV) Sammlung Eletroaltgeräte 18.908 52.122 195.089 16.438 6.700 289.257 71.030 218.228 289.257

§ 3 Abs. 2 (3. ErgV) Bereitstellung Elektroaltgeräte -62.995 -3.916 38.355 29.776 13.563 14.782 -66.912 81.694 14.782

§ 3 Abs. 1 (4. ErgV) Sortierung Sperrmüll 83.052 31.391 233.883 107.993 34.305 490.624 490.624 ausschl. var 490.624

Summe Abfallwirtschaft (LV II) 1.569.283 2.449.116 8.551.829 1.118.559 405.345 14.094.132 4.045.144 10.048.988 14.094.132

ErgV = Ergänzungsvereinbarung
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Anlage 3 zur 7. Ergänzungsvereinbarung zum Leistungsvertrag 2

Gewichtung der Einzelindizes 2018 bis 2020 (Preisstand 2018)

Preisgleitklausel-Anteile für das variable Entgelt Preisgleitklausel-Anteile für das fixe Entgelt

Zuordnung der Kosten in die Entgeltstruktur

PGK-Anteil 

sonstige 

Aufwendun

gen

PGK-Anteil 

Personal

PGK-Anteil 

AfA

PGK-Anteil 

Zinsen

Summe 

PGK 

variables 

Entgelt

PGK-Anteil 

sonstige 

Aufwendun

gen

PGK-Anteil 

Personal

PGK-Anteil 

AfA

PGK-Anteil 

Zinsen

Summe 

PGK fixes 

Entgelt

Ansatz 

Haushalte

Index HVPI Personal KfZ Zins HVPI Personal KfZ Zins

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

§ 7 (Anl. 1 zur 1. ErgV) Sammlung und Entsorgung Bioabfall 100,0% -- -- -- 100,0% -- 87,0% 9,8% 3,2% 100,0%

§ 8 (Anl. 1 zur 1. ErgV) Sammlung und Entsorgung Weihnachtsbäume -- -- -- -- ausschl. fix 23,2% 65,6% 8,8% 2,4% 100,0%

§ 9 (Anl. 1 zur 1. ErgV) Sammlung Restabfall 100,0% 100,0% -- 87,7% 9,5% 2,8% 100,0%

§ 10 (Anl. 1 zur 1. ErgV) Entsorgung Restabfall 100,0% 100,0% -- 84,3% 10,3% 5,4% 100,0%

§ 11 (Anl. 1 zur 1. ErgV) Sammlung Sperrmüll 100,0% 100,0% -- 84,8% 11,8% 3,4% 100,0%

§ 12 (Anl. 1 zur 1. ErgV) Entsorgung Sperrmüll 100,0% 100,0% -- 80,5% 13,2% 6,3% 100,0%

§ 13 (Anl. 1 zur 1. ErgV) Sammlung Wilder Müll -- ausschl. fix 12,6% 82,0% 3,6% 1,9% 100,0%

§ 14 (Anl. 1 zur 1. ErgV) Entsorgung Wilder Müll 100,0% 100,0% -- 86,3% 9,2% 4,6% 100,0%

§ 17 (Anl. 1 zur 1. ErgV) Schadstoffmobil -- ausschl. fix 11,6% 80,0% 7,7% 0,7% 100,0%

§ 18 (Anl. 1 zur 1. ErgV) Sonderabfall-Zwischenlager -- ausschl. fix 36,8% 49,4% 7,8% 6,0% 100,0% ja

§ 19 (Anl. 1 zur 1. ErgV) Direktanlieferung Restabfall 100,0% 100,0% -- 72,1% 18,5% 9,4% 100,0% ja

§ 20 (Anl. 1 zur 1. ErgV) Direktanlieferung Grünabfall -- ausschl. fix 39,1% 44,0% 10,9% 6,0% 100,0% ja

§ 3 Abs. 1 (3. ErgV) Sammlung Elektroaltgeräte 100,0% 100,0% -- 89,4% 7,5% 3,1% 100,0%

§ 3 Abs. 2 (3. ErgV) Bereitstellung Elektroaltgeräte 100,0% 100,0% -- 46,9% 36,4% 16,6% 100,0%

§ 3 Abs. 1 (4. ErgV) Sortierung Sperrmüll 23,3% 47,7% 22,0% 7,0% 100,0% ausschl. var

ErgV = Ergänzungsvereinbarung
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Anlage 4 zur 7. Ergänzungsvereinbarung zum Leistungsvertrag II: Bahntransport

Entgeltermittlung 2018-2020, alle Angaben netto

1. Entgelt gem. 2. Ergänzungsvereinbarung

Preis gem 2. Ergänzungsvereinbarung 2016 18,03 €/t (Vertrag: 15,90 €/t für 2007)

davon in anderen Entgelten enthalten 10,98 €/t (Vertrag:   9,68 €/t für 2007)

davon gesondertes Entgelt 7,05 €/t (Vertrag:   6,22 €/t für 2007)

Indexstand HVPI Stand 31.12.2015 (2015=100) 100,1

Indexstand HVPI Stand 31.12.2017 (2015=100) 103,4 tatsächlichen Index für das jeweilige Jahr einsetzen

Indexanpassung 2018 3,30% (hier fiktiver Wert, da Index noch nicht feststeht)

Preis gem 2. Ergänzungsvereinbarung 2018 18,62 €/t

davon in anderen Entgelten enthalten 11,34 €/t

davon gesondertes Entgelt 7,28 €/t

Menge 2018 45.330,00 t am Ende des Jahres jeweils die Istmenge einsetzen

Entgeltanteil variable Entgelte 514.042,20 €         

gesondertes Entgelt 330.002,40 €         

Gesamtentgelt (1) 844.044,60 €         

Basisbetrag für die Prüfung, ob die tatsächlichen Kosten

abzgl. Wagnis höher oder niederiger sind

davon 8% 67.523,57 €           

min. Gesamtpreis (2) 776.521,03 €         

max. Gesamtpreis (3) 911.568,17 €         

2. Tatsächliche Kosten ALBA

tatsächliche Kosten ALBA 1.062.192,36 €      am Ende des Jahres jeweils Istkosten einsetzen

Wagniskosten nach Entgeltüberprüfung 218.147,76 €         in variablen Entgelten enthalten

Mengenbasis Entgeltüberprüfung 45.330 t

Entgelt pro Tonne 4,81 €/t

Indexstand HVPI Stand 31.12.2017 103,4 tatsächlichen Wert für 31.12.2017 einsetzen

Indexstand HVPI Stand 31.12.2017 103,4 tatsächlichen Index für das jeweilige Jahr einsetzen

Indexanpassung 2018 0,00% (hier fiktive Werte, da Index noch nicht feststeht)

Entgelt pro Tonne indiziert 4,81 €/t

Menge 2018 45.330,00 t am Ende des Jahres jeweils die Istmenge einsetzen

Wagniskosten 2018 218.147,76 €         

tatsächliche Kosten ALBA abzgl. Wagniskosten (4) 844.044,60 €         

3. Entgeltanpassung aufgrund 8%-Regelung 0,00 €

(§ 2 Abs. 4 der 2. Ergänzungsvereinbarung)

((4)-(1) bzw. (2) oder (3) bei Überschreiten der 8%)

Bei der Kalkulation der Selbstkostenfestpreise wurde vereinbarungsgemäß 1.062.192,36 € für den Bahntransport berücksichtigt (3 

Umläufe/Woche; rd. 6.809 € je Umlauf). Da sich aufgrund der 2. Ergänzungsvereinbarung bei einer indexgestützten Fortschreibung auf 

2018  844.044,60 € ergeben (s. Punkt 1) , wurde der Rest (218.147,76 €) als Wagniskosten in den Entsorgungsentgelten in Ansatz 

gebracht. Für die jährliche Anwendung der Vertragsregelung nach § 2 Abs. 4 der zweiten Ergänzungsvereinbarung zum LV II sind von 

den tatsächlichen Selbstkosten des jeweiligen Jahres die indizierten Wagniskosten in Abzug zu bringen. 

Die vorliegende Darstellung basiert bei den Mengen auf dem Planwert und bei dem Indexstand auf dem Istwert für das Jahr 2018. Für 

die Ermittlung der jeweiligen Entgeltanpassung nach § 2 Abs. 4 der 2. Ergänzungsvereinbarung sind die Istwerte für den Index, die 

Menge und die Istkosten von ALBA für das jeweilige Jahr zu verwenden.
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Anlage 5 zur 7. Erganzungsvereinbarung zum Leistungsvertrag 2

Entgelte 2021 bis 2025 (Preisstand 2018)

Regelung Entgeltbezeichnung fixes Entgelt/Jahr var. Entgelt/Jahr Bezugsgröße** spezifischer Kostensatz Gesamtentgelt/Jahr

netto netto (Menge) netto netto

(brutto*) (brutto*) (brutto*) (brutto*)

§ 7 Anl. 1 zur 1. ErgV Sammlung und Entsorgung Bioabfall 2.575.026,82 €    704.136,13 €      3.279.162,94 €        

(3.064.281,91 €) (837.921,99 €) (3.902.203,90 €)

Säcke (100 Liter) 600.000 l 0,00370 €/l

(0,00440 €/l)

60-Liter-Behälter 37.500.000 l 0,00720 €/l

(0,00857 €/l)

120-Liter-Behälter 99.750.000 l 0,00429 €/l

(0,00511 €/l)

550-Liter-Behälter 990.000 l 0,00296 €/l

(0,00352 €/l)

1100-Liter-Behälter 400.400 l 0,00199 €/l

(0,00237 €/l)

§ 8 Anl. 1 zur 1. ErgV Sammlung und Entsorgung Weihnachtsbäume 61.037,37 €        61.037,37 €             

(72.634,47 €) (72.634,47 €)

§ 9 Anl. 1 zur 1. ErgV Sammlung Restabfall 3.701.981,55 €    1.033.533,99 €   4.735.515,54 €        

(4.405.358,04 €) (1.229.905,44 €) (5.635.263,49 €)

Säcke (100 Liter) 650.000 l 0,00426 €/l

(0,00507 €/l)

40-Liter-Behälter 4.550.000 l 0,01107 €/l

(0,01318 €/l)

60-Liter-Behälter 20.700.000 l 0,00781 €/l

(0,00929 €/l)

80-Liter-Behälter 1.800.000 l 0,00617 €/l

(0,00734 €/l)

120-Liter-Behälter 55.800.000 l 0,00438 €/l

(0,00522 €/l)

240-Liter-Behälter 79.000.000 l 0,00251 €/l

(0,00299 €/l)
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550-Liter-Behälter 33.100.000 l 0,00236 €/l

(0,00281 €/l)

770-Liter-Behälter 72.600.000 l 0,00188 €/l

(0,00223 €/l)

1100-Liter-Behälter 97.900.000 l 0,00153 €/l

(0,00183 €/l)

4500-Liter-Behälter 0 l 0,00080 €/l

(0,00095 €/l)

7000-Liter-Behälter 0 l 0,00072 €/l

(0,00086 €/l)

>7000-Liter-Behälter

§ 10 Anl. 1 zur 1. ErgV Entsorgung Restabfall 533.018,73 €        824.311,60 €          34.500 Mg 23,89 €/Mg 1.357.330,33 €                

(634.292,29 €) (980.930,81 €) (28,43 €/Mg) (1.615.223,09 €)

§ 11 Anl. 1 zur 1. ErgV Sammlung Sperrmüll 486.230,72 €        132.651,16 €          3.700 Mg 35,85 €/Mg 618.881,88 €                   

(578.614,55 €) (157.854,88 €) (42,66 €/Mg) (736.469,43 €)

§ 12 Anl. 1 zur 1. ErgV Entsorgung Sperrmüll 39.430,04 €          39.939,32 €            1.700 Mg 23,49 €/Mg 79.369,36 €                     

(46.921,75 €) (47.527,79 €) (27,96 €/Mg) (94.449,54 €)

§ 13 Anl. 1 zur 1. ErgV Sammlung Wilder Müll 573.910,78 €        573.910,78 €                   

(682.953,83 €) (682.953,83 €)

§ 14 Anl. 1 zur 1. ErgV Entsorgung Wilder Müll 5.402,44 €            2.948,48 €              150 Mg 19,66 €/Mg 8.350,92 €                       

(6.428,91 €) (3.508,69 €) (23,39 €/Mg) (9.937,59 €)

§ 17 Anl. 1 zur 1. ErgV Schadstoffmobil 155.194,16 €        155.194,16 €                   

(184.681,05 €) (184.681,05 €)

§ 18 Anl. 1 zur 1. ErgV Sonderabfallzwischenlager 295.200,33 €        295.200,33 €                   

(351.288,39 €) (351.288,39 €)

§ 19 Anl. 1 zur 1. ErgV Direktanlieferung Restabfall 533.794,23 €        480.177,54 €          8.510 Mg 56,43 €/Mg 1.013.971,77 €                

(635.215,13 €) (571.411,27 €) (67,15 €/Mg) (1.206.626,40 €)

§ 20 Anl. 1 zur 1. ErgV Direktanlieferung Grünabfall 284.001,68 €        284.001,68 €                   

(337.962,00 €) (337.962,00 €)

§ 2 Abs. 1 der 2. ErgV*** Transportkosten (nachrichtlich) 328.497,98 €              45.330 Mg 7,25 €/Mg 328.497,98 €                          

(390.912,59 €) (8,62 €/Mg) (390.912,59 €)

§ 3 Abs. 1 der 3. ErgV Sammlung Elektroaltgeräte 211.525,78 €        65.073,68 €            250 Mg 260,29 €/Mg 276.599,46 €                   

(251.715,68 €) (77.437,68 €) (309,75 €/Mg) (329.153,36 €)

§ 3 Abs. 2 der 3. ErgV Bereitstellung Elektroaltgeräte 60.510,92 €           34.944,45 € 956 Mg 36,55 €/Mg 95.455,37 €                     

(72.007,99 €) (41.583,89 €) (43,50 €/Mg) (113.591,89 €)
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Gerätegruppe 1 (ElektroG) - 29.339,86 € 350 Mg -83,83 €/Mg 29.339,86 €-             

(-34.914,43 €) (-99,76 €/Mg) -(34.914,43 €)

Gerätegruppe 2 (ElektroG) -  €                 220 Mg 0,00 €/Mg -  €                      

(0,00 €) (0,00 €/Mg) (0,00 €)

Gerätegruppe 3 (ElektroG) - 3.856,10 € 230 Mg -16,77 €/Mg 3.856,10 €-              

(-4.588,75 €) (-19,95 €/Mg) -(4.588,75 €)

Gerätegruppe 5 (ElektroG) - 69.856,80 € 500 Mg -139,71 €/Mg 69.856,80 €-             

(-83.129,60 €) (-166,26 €/Mg) -(83.129,60 €)

§ 3 Abs. 1 der 4. ErgV Sortierung Sperrmüll 432.699,97 €      9.000 Mg 48,08 €/Mg 432.699,97 €           

(514.912,97 €) (57,21 €/Mg) (514.912,97 €)

Summe LV 2 ohne Transportkosten 13.163.629,09 €      

(15.664.718,62 €)

Summe LV 2 nachrichtlich mit Transportkosten 13.492.127,07 €         

(16.055.631,21 €)

* einschließlich der Umsatzsteuer in der derzeitigen gesetzlichen Höhe, derzeit 19%

** abgestimmtes Mengengerüst für die Angemessenheitsprüfung

*** Die Regelung wird nicht angepasst, ist aber nachrichtlich mit aufgeführt, da sie in das Gutachten zur Angemessenheitsprüfung mit einbezogen wurde.

ErgV = Ergänzungsvereinbarung
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Anlage 6 zur 7. Ergänzungsvereinbarung zum Leistungsvertrag 2

Indexanteile - Entgelte 2021 bis 2025 (Preisstand 2018)

netto

Kostenstruktur Entgeltstruktur

Zuordnung der Kosten in die Entgeltstruktur variabel fix (sbA)
fix 

(Personal)
kalk. AfA kalk. Zins Summe

variables 

Entgelt

fixes 

Entgelt

Summe 

Entgelt

Sp. 2+3 Sp. 4+5+6 Sp. 8+9

€/a €/a €/a €/a €/a €/a €/a €/a €/a

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

§ 7 (Anl. 1 zur 1. ErgV) Sammlung und Entsorgung Bioabfall 235.057 469.080 2.260.334 262.645 52.048 3.279.163 704.136 2.575.027 3.279.163

§ 8 (Anl. 1 zur 1. ErgV) Sammlung und Entsorgung Weihnachtsbäume 5.170 7.873 41.507 5.524 964 61.037 ausschl. fix 61.037 61.037

§ 9 (Anl. 1 zur 1. ErgV) Sammlung Restabfall 346.937 686.597 3.265.146 367.353 69.483 4.735.516 1.033.534 3.701.982 4.735.516

§ 10 (Anl. 1 zur 1. ErgV) Entsorgung Restabfall 581.762 242.550 446.983 71.191 14.845 1.357.330 824.312 533.019 1.357.330

§ 11 (Anl. 1 zur 1. ErgV) Sammlung Sperrmüll 52.538 80.113 421.927 55.141 9.163 618.882 132.651 486.231 618.882

§ 12 (Anl. 1 zur 1. ErgV) Entsorgung Sperrmüll 28.667 11.273 31.439 6.802 1.189 79.369 39.939 39.430 79.369

§ 13 (Anl. 1 zur 1. ErgV) Sammlung Wilder Müll 10.941 50.880 484.900 21.609 5.580 573.911 ausschl. fix 573.911 573.911

§ 14 (Anl. 1 zur 1. ErgV) Entsorgung Wilder Müll 2.529 419 4.766 520 116 8.351 2.948 5.402 8.351

§ 17 (Anl. 1 zur 1. ErgV) Schadstoffmobil 3.436 14.540 134.414 2.754 51 155.194 ausschl. fix 155.194 155.194

§ 18 (Anl. 1 zur 1. ErgV) Sonderabfall-Zwischenlager 41.962 65.703 151.285 27.250 9.000 295.200 ausschl. fix 295.200 295.200

§ 19 (Anl. 1 zur 1. ErgV) Direktanlieferung Restabfall 189.806 290.371 411.291 99.489 23.014 1.013.972 480.178 533.794 1.013.972

§ 20 (Anl. 1 zur 1. ErgV) Direktanlieferung Grünabfall 8.940 107.594 129.286 30.506 7.676 284.002 ausschl. fix 284.002 284.002

§ 3 Abs. 1 (3. ErgV) Sammlung Eletroaltgeräte 18.537 46.537 187.036 21.168 3.321 276.599 65.074 211.526 276.599

§ 3 Abs. 2 (3. ErgV) Bereitstellung Elektroaltgeräte -64.283 -3.825 35.389 20.136 4.986 -7.597 -68.108 60.511 -7.597

§ 3 Abs. 1 (4. ErgV) Sortierung Sperrmüll 82.021 24.652 206.766 106.363 12.898 432.700 432.700 ausschl. var 432.700

Summe Abfallwirtschaft (LV II) 1.544.019 2.094.357 8.212.468 1.098.450 214.335 13.163.629 3.647.364 9.516.266 13.163.629

ErgV = Ergänzungsvereinbarung
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Anlage 7 zur 7. Ergänzungsvereinbarung zum Leistungsvertrag 2

Entgelte 2021 bis 2025 (Preisstand 2018)

Gewichtung der Einzelindizes

Preisgleitklausel-Anteile für das variable Entgelt Preisgleitklausel-Anteile für das fixe Entgelt

Zuordnung der Kosten in die Entgeltstruktur

PGK-Anteil 

sonstige 

Aufwendun

gen

PGK-Anteil 

Personal

PGK-Anteil 

AfA

PGK-Anteil 

Zinsen

Summe 

PGK 

variables 

Entgelt

PGK-Anteil 

sonstige 

Aufwendun

gen

PGK-Anteil 

Personal

PGK-Anteil 

AfA

PGK-Anteil 

Zinsen

Summe 

PGK fixes 

Entgelt

Ansatz 

Haushalte

Index HVPI Personal KfZ Zins HVPI Personal KfZ Zins

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

§ 7 (Anl. 1 zur 1. ErgV) Sammlung und Entsorgung Bioabfall 100,0% -- -- -- 100,0% -- 87,8% 10,2% 2,0% 100,0%

§ 8 (Anl. 1 zur 1. ErgV) Sammlung und Entsorgung Weihnachtsbäume -- -- -- -- ausschl. fix 21,4% 68,0% 9,0% 1,6% 100,0%

§ 9 (Anl. 1 zur 1. ErgV) Sammlung Restabfall 100,0% 100,0% -- 88,2% 9,9% 1,9% 100,0%

§ 10 (Anl. 1 zur 1. ErgV) Entsorgung Restabfall 100,0% 100,0% -- 83,9% 13,4% 2,8% 100,0%

§ 11 (Anl. 1 zur 1. ErgV) Sammlung Sperrmüll 100,0% 100,0% -- 86,8% 11,3% 1,9% 100,0%

§ 12 (Anl. 1 zur 1. ErgV) Entsorgung Sperrmüll 100,0% 100,0% -- 79,7% 17,3% 3,0% 100,0%

§ 13 (Anl. 1 zur 1. ErgV) Sammlung Wilder Müll -- ausschl. fix 10,8% 84,5% 3,8% 1,0% 100,0%

§ 14 (Anl. 1 zur 1. ErgV) Entsorgung Wilder Müll 100,0% 100,0% -- 88,2% 9,6% 2,2% 100,0%

§ 17 (Anl. 1 zur 1. ErgV) Schadstoffmobil -- ausschl. fix 11,6% 86,6% 1,8% 0,0% 100,0%

§ 18 (Anl. 1 zur 1. ErgV) Sonderabfall-Zwischenlager -- ausschl. fix 36,5% 51,2% 9,2% 3,0% 100,0% ja

§ 19 (Anl. 1 zur 1. ErgV) Direktanlieferung Restabfall 100,0% 100,0% -- 77,1% 18,6% 4,3% 100,0% ja

§ 20 (Anl. 1 zur 1. ErgV) Direktanlieferung Grünabfall -- ausschl. fix 41,0% 45,5% 10,7% 2,7% 100,0% ja

§ 3 Abs. 1 (3. ErgV) Sammlung Elektroaltgeräte 100,0% 100,0% -- 88,4% 10,0% 1,6% 100,0%

§ 3 Abs. 2 (3. ErgV) Bereitstellung Elektroaltgeräte 100,0% 100,0% -- 58,5% 33,3% 8,2% 100,0%

§ 3 Abs. 1 (4. ErgV) Sortierung Sperrmüll 24,7% 47,8% 24,6% 3,0% 100,0% ausschl. var

ErgV = Ergänzungsvereinbarung
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Anlage 8 zur 7. Ergänzungsvereinbarung zum Leistungsvertrag II: Bahntransport

Entgeltermittlung 2021-2025, alle Angaben netto

1. Entgelt gem. 2. Ergänzungsvereinbarung

Preis gem 2. Ergänzungsvereinbarung 2016 18,03 €/t (Vertrag: 15,90 €/t für 2007)

davon in anderen Entgelten enthalten 10,98 €/t (Vertrag:   9,68 €/t für 2007)

davon gesondertes Entgelt 7,05 €/t (Vertrag:   6,22 €/t für 2007)

Indexstand HVPI Stand 31.12.2015 (2015=100) 100,1

Indexstand HVPI Stand 31.12.2017 (2015=100) 103,4 tatsächlichen Index für das jeweilige Jahr einsetzen

Indexanpassung 2018 3,30% (hier fiktiver Wert, da Index noch nicht feststeht)

Preis gem 2. Ergänzungsvereinbarung 2018 18,62 €/t

davon in anderen Entgelten enthalten 11,34 €/t

davon gesondertes Entgelt 7,28 €/t

Menge 2018 45.330,00 t am Ende des Jahres jeweils die Istmenge einsetzen

Entgeltanteil variable Entgelte 514.042,20 €         

gesondertes Entgelt 330.002,40 €         

Gesamtentgelt (1) 844.044,60 €         

Basisbetrag für die Prüfung, ob die tatsächlichen Kosten

abzgl. Wagnis höher oder niederiger sind

davon 8% 67.523,57 €           

min. Gesamtpreis (2) 776.521,03 €         

max. Gesamtpreis (3) 911.568,17 €         

2. Tatsächliche Kosten ALBA

tatsächliche Kosten ALBA 1.072.527,91 €      am Ende des Jahres jeweils Istkosten einsetzen

Wagniskosten nach Entgeltüberprüfung 228.483,31 €         in variablen Entgelten enthalten

Mengenbasis Entgeltüberprüfung 45.330 t

Entgelt pro Tonne 5,04 €/t

Indexstand HVPI Stand 31.12.2017 103,4 tatsächlichen Wert für 31.12.2017 einsetzen

Indexstand HVPI Stand 31.12.2017 103,4 tatsächlichen Index für das jeweilige Jahr einsetzen

Indexanpassung 2018 0,00% (hier fiktive Werte, da Index noch nicht feststeht)

Entgelt pro Tonne indiziert 5,04 €/t

Menge 2018 45.330,00 t am Ende des Jahres jeweils die Istmenge einsetzen

Wagniskosten 2018 228.483,31 €         

tatsächliche Kosten ALBA abzgl. Wagniskosten (4) 844.044,60 €         

3. Entgeltanpassung aufgrund 8%-Regelung 0,00 €

(§ 2 Abs. 4 der 2. Ergänzungsvereinbarung)

((4)-(1) bzw. (2) oder (3) bei Überschreiten der 8%)

Bei der Kalkulation der Selbstkostenfestpreise wurde vereinbarungsgemäß 1.072.527,91 € für den Bahntransport berücksichtigt (3 

Umläufe/Woche; rd. 6.875 € je Umlauf). Da sich aufgrund der 2. Ergänzungsvereinbarung bei einer indexgestützten Fortschreibung auf 

2018  844.044,60 € ergeben (s. Punkt 1) , wurde der Rest (228.483,31 €) als Wagniskosten in den Entsorgungsentgelten in Ansatz 

gebracht. Für die jährliche Anwendung der Vertragsregelung nach § 2 Abs. 4 der zweiten Ergänzungsvereinbarung zum LV II sind von 

den tatsächlichen Selbstkosten des jeweiligen Jahres die indizierten Wagniskosten in Abzug zu bringen. 

Die vorliegende Darstellung basiert bei den Mengen auf dem Planwert und bei dem Indexstand auf dem Istwert für das Jahr 2018. Für 

die Ermittlung der jeweiligen Entgeltanpassung nach § 2 Abs. 4 der 2. Ergänzungsvereinbarung sind die Istwerte für den Index, die 

Menge und die Istkosten von ALBA für das jeweilige Jahr zu verwenden.



     Anlage 4 zur Vorlage Angemessenheitsprüfung 
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Z W E I T E R  Ä N D E R U N G S V E R T R A G  Z U M   

 

V E R T R A G  

 

 

über  

die Entsorgung kompostierbarer Abfälle 

in der Stadt Braunschweig 

 

Entsorgungsvertrag 

für 

Grün- und Bioabfälle 

 

 

zwischen 

 

der ALBA Braunschweig GmbH, vormals Stadtreinigung Braunschweig GmbH,  

vertreten durch die Geschäftsführer, 

Herren Matthias Fricke und Rainer Kröger, 

Geschäftsanschrift der Gesellschaft: Frankfurter Straße 251, 

38122 Braunschweig 

 -nachfolgend „ALBA BS“ genannt- 

 

und 

 

 

der ALBA Niedersachsen-Anhalt GmbH, vormals Braunschweiger Kompost 

GmbH vertreten durch die Geschäftsführer, 

Herren Simon Batt-Nauerz und David Appel. 

Geschäftsanschrift der Gesellschaft: ALBA Niedersachsen-Anhalt GmbH 

 Frankfurter Straße 251 

 38122 Braunschweig 
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P R Ä A M B E L  

 

Gemäß Ziffer 3 Unterabsatz 3 der Klarstellungsvereinbarung zum Vertrag über die 

Durchführung von Aufgaben der Abfallsammlung und Abfallentsorgung 

(„Leistungsvertrag II“),  zwischen der Stadt Braunschweig und der Stadtreinigung 

Braunschweig GmbH, jetzt ALBA BS, vom 19. Mai 2004 bedarf jede Änderung des 

Kompostierungsvertrages zwischen der SRB, jetzt ALBA BS, und der BKG, jetzt 

ALBA Niedersachsen-Anhalt GmbH sowie jede Veränderung der Laufzeit des 

Kompostierungsvertrages einschließlich der Fortführung des Vertrages über den 

31.12.2009 hinaus der Zustimmung der Stadt Braunschweig. 

 

Zwischen ALBA BS und Stadt Braunschweig wurde eine einvernehmliche Lösung für 

die Entsorgung der kompostierbaren Abfälle über den 31.12.2009 hinaus getroffen. 

Auf dieser Basis wurde der erste Änderungsvertrag zu dem Kompostierungsvertrag 

vom 18.12.2009 geschlossen. In diesem Änderungsvertrag wurde in Abs. 6 der 

Anlage 4 festgelegt, dass zum 31.12.2020 eine Überprüfung der Angemessenheit 

der Entgelte erfolgt. Die Überprüfung der Angemessenheit wurde jetzt 

vorgenommen. 

 

Vor diesem Hintergrund schließen die ALBA BS und die ALBA Niedersachsen-Anhalt 

GmbH den nachstehenden Änderungsvertrag, den die Stadt Braunschweig zur 

Kenntnis genommen und dem sie durch Beschluss des Verwaltungsausschusses der 

Stadt Braunschweig vom 17.04.2018 (Anlage 1) entsprechend zugestimmt hat.  

 

 

Anlage 2, 3 u. 4 zum Vertrag über die Entsorgung kompostierbarer Abfälle in der 

Stadt Braunschweig – Entgeltregelung, Leistungsverzeichnis und Berichtspflichten 

werden durch die diesem Vertrag anliegenden Anlagen 2, 3 u. 4 ersetzt. 

  

 

Braunschweig, den 

 
__________________________                 _____________________ 
ALBA Niedersachsen-Anhalt GmbH          ALBA Braunschweig GmbH 
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Anlage 2 zum Vertrag über die Entsorgung kompostierbarer Abfälle in der Stadt 
Braunschweig – Leistungsverzeichnis 
 
 
Grünabfall 
 
Als Grünabfall werden folgende Stoffe und Stoffgruppen verarbeitet: 
(praxisbezogene Festlegung, nicht vergleichbar mit der Festlegung nach 
Abfallverzeichnisverordnung AVV) 
 
Baumstubben und Wurzelstöcke 
Stämme und Stammabschnitte 
Gehölz-, Strauch- und Bodendeckerschnittgut 
Laub und Nadeln 
Laubgemische mit Erdbeimengungen 
Rasenschnitt-, Wiesenschnitt- und Schlegelgut einschl. Heuballen 
Krautige Pflanzen und Pflanzenteile 
Rasensoden 
 
Als Produkt aus der Grünabfallkompostierung wird ein Fertigkompost erzeugt, der 
vollständig mineralisiert ist. Die Produktabgabe an die Kunden erfolgt direkt auf der 
Freifläche (hier insbesondere an Großabnehmer) oder auf einer dem Abfallentsor-
gungszentrum Watenbüttel vorgelagerten Betriebsfläche der ALBA Niedersachsen-
Anhalt GmbH (hier Abgabe an Kleinkunden). 
 
Auf den Betriebsflächen der ALBA Niedersachsen-Anhalt GmbH erfolgt neben der 
Vermarktung des Fertigkompostes auch die Vermarktung von Handelsware wie z. B. 
Rindenmulch und Holzmulch. Der Einkauf der Handelsware wird von der 
Kundennachfrage bestimmt. 
 
Bioabfall 
 
Die Bioabfallvergärungsanlage arbeitet nach dem Kompogasverfahren der Fa. Bühler. 
Hierbei handelt es sich um ein anaerobes Verwertungsverfahren in einer 
geschlossenen Anlage (einstufige – thermophile Trockenvergärung), die Kapazität der 
Anlage wurde auf 20.000 t pro Jahr ausgelegt. 
 
In der Anlage werden überwiegend die Bioabfälle aus der kommunalen Sammlung 
verarbeitet. Gemäß der vorliegenden Genehmigung können insgesamt 23 Abfallarten 
nach AVV angenommen werden. Die derzeitige Auslastung liegt bei rd. 18.500 t pro 
Jahr kommunale und privat/gewerbliche Inputmenge. 
 
Als Produkte aus dem Prozess sind folgende Massenströme zu nennen: 
 
Störstoffe/Restabfälle aus der manuellen und maschinellen Störstoffauslesung 
Gas-Vermarktung über den Abwasserverband Braunschweig. 
Frischkompost – Vermarktung in der Landwirtschaft nach Absiebung 
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Tätigkeit der ALBA Niedersachsen-Anhalt GmbH 
 
Freiflächenkompostierung, Bioabfallvergärungsanlage 
 
Die ALBA Niedersachsen-Anhalt GmbH betreibt im Rahmen ihrer 
Unternehmensaufgabe die Freiflächenkompostierung sowie die 
Bioabfallvergärungsanlage am Standort Braunschweig – Watenbüttel. 
 
Es werden sowohl kommunale als auch privat/gewerbliche Grün- und Bioabfälle 
angenommen und verarbeitet. 
 
Die ALBA Niedersachsen-Anhalt GmbH erbringt sämtliche planerischen, 
verfahrenstechnischen und betrieblichen Leistungen, die zur Annahme und 
Verarbeitung der Eingangsabfallmengen auf der Freiflächenkompostierung bzw. in der 
Bioabfallvergärungsanlage erforderlich sind. Bei übergeordneten Planungen (z.B. 
Genehmigungsplanungen, konzeptionelle und entwurfstechnische Planungen, 
Verwaltungs- und kaufmännische Leistungen) erfolgt eine Unterstützung durch die 
ALBA Braunschweig GmbH oder ggf. durch Externe. Der Verkauf der Produkte vor Ort 
– überwiegend an Privatkunden – und die übergeordnete Vermarktung der Produkte 
z.B. an die Landwirtschaft oder an die Torf- und Erdenindustrie erfolgt über eigenes 
Personal der ALBA Niedersachsen-Anhalt GmbH.  
 
Für Tätigkeiten und Leistungen, die die ALBA Niedersachsen-Anhalt GmbH nicht selbst 
abwickeln kann, werden teilweise Gerätschaften und Maschinen angemietet. Für einige 
verfahrenstechnische Bauteile der Bioabfallvergärungsanlage sind Wartungsverträge 
mit Fachfirmen abgeschlossen. 
 
Im Einzelnen sind folgende Tätigkeitsnachweise der ALBA Niedersachsen-Anhalt 
GmbH zu benennen: 
 
Tätigkeiten Kompostieranlage 
 

 Annahme des Grünabfalls 

 Eingangskontrolle, Störstoffauslese 

 Schreddern des Grünmaterials 

 Versetzen der Mieten durch Radladereinsatz (rd. 8 mal in 12 Monaten, rd. 27.000 
m³) 

 Temperaturmessungen zur Kontrolle und Steuerung des Kompostierprozesses 

 Einsatz von Grundwasserbrunnen zur Bewässerung der Kompostmieten 

 Absieben der Mieten zur Kompostherstellung 

 Austrag des Gärsubstrats aus der Nachrottehalle der Bioabfallvergärungsanlage 
durch Radlader (rd. 1 mal pro Woche) 

 Sporadisches Leerfahren und Wiederbefüllen des Biofilters der 
Bioabfallvergärungsanlage durch Radlader 

 Zufuhr/Be- und Entladearbeiten von Inputmaterial durch Radlader für die 
Bioabfallvergärungsanlage 

 Zufuhr von Fertigkompost durch Radlader unter die Komposthalle zur weiteren 
Vermarktung einschl. Trocknung des Produkts für die Torf- und Erdenindustrie 
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 Absieben und Windsichtung des Gärsubstrats aus der Bioabfallvergärungsanlage 
zwecks weiterer Vermarktung an die Landwirtschaft, Entsorgung/Verwertung des 
Überkornmaterials. 

 Überwachung des technischen Zustandes der Fahrzeuge, Maschinen und 
Geräte  

 Kleinere Instandhaltungs- und Wartungsarbeiten an den Fahrzeugen, Maschinen 
und Geräten. 

 Verkauf der Produkte an Kunden einschl. Beratungstätigkeiten Unterhaltungs- 
arbeiten auf der gesamten Kompostierungsanlage (z.B. Störstoffsammlungen, Pflege 
der vorhandenen Anpflanzungen, Reinigung der Gullis und Leitungen) 
 
Tätigkeiten Bioabfallvergärungsanlage 
 

 Eingangskontrolle der Anlieferungen (rd. 18.500 t/Jahr, insbesondere Biotonne 
kommunal) 

 Verarbeitung und manuelle Sortierung (Auslese von Plastik, Kunststoff, Metall) 

 Bunkerleerungen, Ausbaggern bei Füllständen und Reinigung in gewissen 
Zyklen Überwachung des biologischen Prozesses (z.B. Durchlaufzeit, 
Verweilzeit, Hygienisierung, Temperaturmessungen) 

 Überwachung und Koordination der Einhaltung der Genehmigungsauflagen 
(TÜV, Arbeitsmedizin, UVV-Krane, Dekanter, Gasüberwachung, Luftbefeuchter, 
Blitzschutz, Feuerlöscher etc.) 

 Überwachung/Sicherstellung des einwandfreien technischen Zustandes aller 
verfahrenstechnischen Geräte und Anlagen 

 Planungen (Monitoring) für alle Maschinen und Prognoseerstellung für 
erforderliche Maßnahmen 

 Ausführung sämtlicher Elektrik und Elektroarbeiten (ohne SPS), Auswechseln 
von Sonden, Füllstandsmesser, Gasmessung etc. 

 Durchführung von Wartungs- und Reparaturarbeiten 

 Lösung der anlagenspezifischen Probleme, für die es weder Handbücher noch 
Firmen gibt (z.B. Rührwerksstörungen, Pressenstörungen, 
Entsandungsprobleme) 

 Überwachung/Zeitplanung von Revisions- und Reinigungsarbeiten, 
Annahmebunker, Zwischenbunker, Fermenter, Luftwäscher, Presswassertank 
(Beachtung Gase, Wärme, Sauerstoffdefizit Nachrottehalle etc.) 

 Störungsbeseitigungen 

 Ersatzteilbestellung, Lagerung und Management 

 Manuelle Reinigung Fermenter in Zyklen (abwechselnd jährlich) 

 Austausch Filtermaterial Biofilter / Betrieb Chemowäscher 

 Koordination zwischen der Waage des Abfallentsorgungszentrums, der 
Bioabfallvergärungsanlage und der Kompostierungsanlage 

 Hilfestellung und Vorbereitung von Reparaturen, die nicht selber durchgeführt 
werden können oder dürfen (z.B. UVV) 

 Umgang mit der Gaserzeugung und Gasweiterleitung (EX – Schutz) 

 Laborbeprobungen und Eigenuntersuchungen 

 Tägliche Rundgänge 

 Führung des Betriebstagebuches 

 Personelle Absicherung der wöchentlichen Biotonnenabfuhr  
von 6.00 bis 22.00 Uhr 
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 Abdecken der Rufbereitschaft 24 Stunden über 365 Tage (z.B. Gasalarm, 
Meldung akute technische Störungen) 

 Unterhaltung, Pflege des gesamten Außengeländes 
 
 
Braunschweig, 08.03.2018 
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Anlage 3 zum Vertrag über die Entsorgung kompostierbarer Abfälle in der Stadt 
Braunschweig – Berichtspflichten 
 
 
Die folgende Aufstellung gibt an, welche Informationen von der ALBA Niedersachsen-
Anhalt GmbH regelmäßig benötigt werden. Sie muss jeweils bei Bedarf aktualisiert 
werden. 
 
 
 
1.  Mengenangaben 
 
Es werden Angaben zu den in der Vergärungsanlage und den auf der Freifläche 
verarbeiteten Mengen benötigt. Diese Angaben sollten entsprechend der bisherigen 
Abrechnungen der ALBA Niedersachsen-Anhalt GmbH mit der Stadt geliefert werden. 
Dabei muss auf eine eindeutige Trennung zwischen dem Eigengeschäft der ALBA 
Niedersachsen-Anhalt GmbH und dem städtischen Geschäft geachtet werden. Es 
werden folgende Daten benötigt: 
 
 
a)  Mengen, die über den Gebührenhaushalt abgerechnet werden 
 
Bioabfall aus Haushaltungen (Biotonne) (t) 
Bioabfall Direktanlieferer (t)  
Laub Straßenreinigung (t) 
Bioabfall gesamt (t)  
 
Direktanlieferer über 300 kg nach Gewicht (t) 
I-Punkt (Pauschal) <3m³ (t) 
Frankfurter Str. (Pauschal) <3m³ (t)  
Direktanlieferer Mindestgebühr bis zu 300 kg (t) 
Grünabfall Sägezahn (t)  
Weihnachtsbäume (t) 
Verunreinigtes Laub der Straßenreinigung (t) 
Illegale Ablagerung (t) 
Grünabfall Gesamt (t)  
 
Sieb- und Sortierreste (t) 
 
 
Die Angaben sind monatlich bis zum 10. Des Folgemonats zu liefern. 
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2.  Prognose 
 
Die Prognosedaten für das Folgejahr sind jeweils bis zum 15. Mai eines Jahres zu 
liefern. Es werden folgende Daten benötigt: 
 
 
a) Mengen, die über den Gebührenhaushalt abgerechnet werden 
 
Bioabfall aus Haushaltungen (Biotonne) (t) 
Bioabfall Direktanlieferer (t)  
Laub Straßenreinigung (t) 
Bioabfall gesamt (t)  
 
Direktanlieferer über 300 kg nach Gewicht (t) 
I-Punkt (Pauschal) <3m³ (t) 
Frankfurter Str. (Pauschal) <3m³ (t)  
Direktanlieferer Mindestgebühr bis zu 300 kg (t) 
Grünabfall Sägezahn (t)  
Weihnachtsbäume (t) 
Verunreinigtes Laub der Straßenreinigung (t) 
Illegale Ablagerung (t) 
Grünabfall Gesamt (t)  
 
 
Die Daten sind mit der ALBA Braunschweig GmbH abzustimmen. 
 
 
Braunschweig, 08.03.2018 
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Anlage 4 zum Änderungsvertrag über die Entsorgung kompostierbarer 

Abfälle in der Stadt Braunschweig - Entgeltregelung 

 

 

(1) Die ALBA Niedersachsen-Anhalt GmbH erhält für alle auf der Grundlage 

dieses Vertrages über die Entsorgung kompostierbarer Abfälle in der Stadt 

Braunschweig (im Folgenden „Vertrag“) derzeit von ihr gemäß Anlage 2 zu 

diesem Vertrag zu erbringenden Leistungen zur Verwertung kompostierbarer 

Abfälle einschließlich aller damit verbundenen Nebenleistungen ein festes 

Entgelt (i.S. Selbstkostenfestpreis). Darüberhinausgehende Leistungen sind 

gesondert abzurechnen. 

 

(2) Das Entgelt setzt sich zusammen aus einem jeweils für Bio- und Grünabfall 

zu zahlenden mengenabhängigen Teilentgelt (variables Entgelt) – das pro 

Tonne vergütet wird – und einem zeitraumabhängigen (fixes) Teilentgelt 

(fixes Entgelt) – das unabhängig von der angelieferten Abfallmenge 

(Inputmenge) vergütet wird. Darüber hinaus erhält die ALBA Niedersachsen-

Anhalt GmbH für diejenigen Leistungen, die gemeinsam für die Bio- als auch 

Grünabfälle anfallen (Sieben, Aufsetzen und Umsetzen der Mieten), ein nach 

Inputmenge gestaffeltes Teilentgelt. Die Möglichkeiten einer 

Entgeltanpassung gemäß Abs. 8, 10 und 11 dieser Anlage bleiben unberührt. 

 

(3) Die Entgelte sind im Rahmen einer betriebswirtschaftlichen Kalkulation zu 

ermitteln auf Grundlage  

1. der Verordnung PR Nr. 30/53 über die Preise bei öffentlichen Aufträgen 

vom 21.11.1953 - PÖV (Bundesanzeiger Nr. 244 vom 12.12.1953) - in 

der Fassung der VO PR Nr. 15/54, 4/72 und 1/89 als 

Änderungsvorschriften zu der VO PR Nr. 30/53 - sowie  

 

2. den Leitsätzen über die Preisermittlung aufgrund von Selbstkosten - LSP - 

(Anlage zur Verordnung PR Nr. 30/53). 

 

(4) Die ALBA BS zahlt der ALBA Niedersachsen-Anhalt GmbH die folgenden 

Grundentgelte jeweils zuzüglich Umsatzsteuer in der jeweils gesetzlichen 

Höhe: 

 

 

 

 



 

10 

 

ab 01.01.2021 bis 31.12.2025 

 
a) Entgeltregelung Bioabfall 

 

Variables Entgelt (€/to)  

  variables Entgelt = 

a1) variable Kosten:    418.313 € 

   abzüglich 

  a2) verrechnete Erlöse:   245.000 € 

  a3) Zwischensumme:    173.313 € 

 

  a4) zugrunde gelegte Menge:   19.150 t 

  a5) variables Entgelt  (a3) : a4))  9,05 € je t  

 

Fixes Entgelt (€/to) 

 

  fixes Entgelt = 

a6) fixe Kosten:     1.174.961 € 

   abzüglich 

  a7) verrechnete Erlöse:   16.000,00 € 

  a8) fixes Entgelt:    1.158.961 € 

 

 
b) Entgeltregelung Grünabfall: 

 

Variables Entgelt (€/to):    

 

  variables Entgelt = 

b1) variable Kosten:    129.664 € 

   abzüglich 

  b2) verrechnete Erlöse:   64.000 € 

  b3) Zwischensumme:    65.664 € 

 

  b4) zugrunde gelegte Menge:   8.570 t 

  b5) variables Entgelt (b3) : b4))  7,66 € je t  
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Fixes Entgelt (€/to): 

 

  fixes Entgelt = 

b6) fixe Kosten:       268.121,00 € 

   abzüglich 

  b7) verrechnete Erlöse:    242.000,00 € 

  b8) fixes Entgelt:    26.121,00 € 

 

 
 

c) Entgeltregelung für Leistungen, die sowohl für die Kompostierung 

von Bioabfällen als auch von Grünabfällen anfallen (Personal, 
Radlader, Siebmaschinen) in Abhängigkeit der angelieferten 
Abfallmengen in Tonnen (Inputmengen): 

 

 

Inputmengen (to/a) ab 01.01.2021:
weniger als 38.000 to 246.087 €/a

weniger als 29.000 to 205.372 €/a
weniger als 20.000 to 164.657 €/a
weniger als 12.000 to 87.259 €/a

 

 

 

  Die Aufteilung des unter c) vereinbarten Entgeltes auf die Bereiche Bio- und 

Grünabfall zum Zwecke einer Gebührenkalkulation erfolgt über die 

Inputmengen, die auf die jeweilige Abfallart entfallen. Dabei wird die 

Inputmenge Bioabfall mit dem Faktor 0,5 multipliziert, da der Aufwand für 

eine Tonne Input Bioabfall aufgrund der vorherigen Verarbeitung in der 

Vergärungsanlage nur etwa halb so groß ist wie für eine Tonne Input 

Grünabfall. Dies ergibt sich aus der Kostenermittlung, die Grundlage für die 

Festsetzung der Entgelte war. 

 

(5) Auf die gemäß Absatz 4 a), a8) und b), b8) jeweils vereinbarten fixen 

Teilentgelte für Bio- und Grünabfall sind von der ALBA BS mit Wertstellung 

spätestens jeweils am 15.02., 15.05., 15.08. und 15.11. an die ALBA 

Niedersachsen-Anhalt GmbH gleich hohe Teilbeträge in Höhe von einem 

Viertel der in Absatz 4 a) und b) vereinbarten fixen Teilentgelte zuzüglich der 

hierauf gesetzlich anfallenden Umsatzsteuer zu zahlen. 

 

Auf die in Absatz 4 a), a5) und b), b5) jeweils vereinbarten variablen 
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Teilentgelte für Bio- und Grünabfälle sind von der ALBA BS mit Wertstellung 

spätestens zum 15.02., 15.05., 15.08. und 15.11. eines jeden Jahres 

Abschlagszahlungen in Höhe eines Viertels des voraussichtlichen 

Entgeltaufkommens an die ALBA Niedersachsen-Anhalt GmbH zu zahlen. 

Grundlage der Kalkulation der voraussichtlichen Entgelte ist die jeweilige 

Jahresmengenplanung. Die ALBA Niedersachsen-Anhalt GmbH ist 

verpflichtet, der ALBA BS bis spätestens zum 15. Januar des nachfolgenden 

Jahres eine Schlussabrechnung über die im vergangenen Jahr angefallene 

Inputmenge vorzulegen. Der Unterschiedsbetrag zwischen dem 

Rechnungsbetrag gemäß Abrechnung und dem Betrag der Abschlagszahlung 

wird zusammen mit der nächsten Abschlagszahlung fällig; er ist zusammen 

mit dieser Abschlagszahlung zu zahlen bzw. von dieser Abschlagszahlung 

abzuziehen. 

 

Auf die in Absatz 4 c) vereinbarten gestaffelten Teilentgelte für Leistungen, 

die sowohl für die Kompostierung von Bioabfällen als auch von Grünabfällen 

anfallen, sind von der ALBA BS mit Wertstellung spätestens zum 15.02., 

15.05., 15.08. und 15.11. eines jeden Jahres Abschlagszahlungen in Höhe 

eines Viertels des voraussichtlichen Entgeltaufkommens an die ALBA 

Niedersachsen-Anhalt GmbH zu zahlen. Grundlage der Kalkulation der 

voraussichtlichen Entgelte ist die jeweilige Jahresmengenplanung. Die ALBA 

Niedersachsen-Anhalt GmbH ist verpflichtet, der ALBA BS bis spätestens zum 

15. Januar des nachfolgenden Jahres eine Schlussabrechnung über die im 

vergangenen Jahr angefallene Inputmenge vorzulegen. Der 

Unterschiedsbetrag zwischen dem Rechnungsbetrag gemäß Abrechnung und 

der Summe der Abschlagszahlungen wird zusammen mit der nächsten 

Abschlagszahlung fällig; er ist zusammen mit dieser Abschlagzahlung zu 

zahlen bzw. von dieser Abschlagzahlung abzuziehen. 

 

(6) Die der ALBA Niedersachsen-Anhalt GmbH gemäß Abs. (4) jährlich zu-

stehenden Entgelte verstehen sich als Festpreise, die nur gemäß der 

nachfolgenden Abs. (8), (10) und (11) angepasst werden können. 

Unbeschadet der Preisanpassung gemäß nachstehendem Abs. 8 erfolgt zum 

31.12.2025 eine Überprüfung der Angemessenheit der Entgelte im Hinblick 

auf die Kosten der Leistungserbringung unter Berücksichtigung der 

Auslastung der Kapazitäten. 

 

(7) Zum Zwecke der indexgestützten Preisanpassung der Grundentgelte gemäß 

Abs. 4 sind entsprechend der bei Vertragsschluss vorherrschenden 



 

13 

 

Kostenstruktur bestimmte Entgeltkomponenten für die einzelnen mit der 

Leistungserbringung verbundenen Kostenarten verbindlich festgelegt. Diesen 

Entgeltkomponenten sind im Hinblick auf die Bildung eines Gesamtindexes 

für das Grundentgelt einzelne amtlich festgestellte Indices des statistischen 

Bundesamtes der Bundesrepublik Deutschland zugeordnet. Es wird zwischen 

folgenden Entgeltanteilen für die einzelnen Kostenarten und den diesen 

zugeordneten Einzelindices unterschieden: 

 

a) Bioabfall (Vergärung): 

 

aa) Variables Entgelt 

 

1. Dieselkraftstoffe mit 51,71 % bezogen auf die variablen Kosten 

Abs. (4), a1) 

 

Dieser Entgeltanteil dient der Abgeltung der im Rahmen dieses 

Vertrages für den Bereich Bioabfall zu vergütenden angenommenen 

jährlichen Dieselkraftstoffkosten und Energiekosten für den Betrieb der 

Vergärungsanlage. 

Maßgebend für alle Veränderungen dieser Kostengruppe ist der Index 

der Erzeugerpreise für gewerbliche Produkte (Inlandabsatz), 

Dieselkraftstoff bei Abgabe an Großverbraucher, (Fachserie 17 Reihe 

2) 

 

Bezugsbasis: jeweils Stand 31. Dezember (Einzelmonat 2010 = 100) 

 

2. Beseitigungskosten von Sieb- und Sortierresten mit  

          48,29 % bezogen auf die variablen Kosten Abs. (4), a1) 

 

Dieser Entgeltanteil dient der Abgeltung der im Rahmen dieses 

Vertrages für den Bereich Bioabfall zu vergütenden angenommenen 

jährlichen Beseitigungskosten von Sieb- und Sortierresten, die sich 

entsprechend den gemäß nachfolgendem Absatz jährlich 

festzulegenden Preisen pro Tonne Anlieferungsmenge für die 

Verwertung dieser Stoffe ergeben.  

In der Kalkulation, die dem Entgeltanteil zum 01. Januar 2021 

zugrunde liegt, wird der derzeit gültige Verwertungspreis von 97,33 

Euro pro Tonne berücksichtigt. Dieser Verwertungspreis ist jährlich zu 

überprüfen und wird von den Vertragsparteien mit Zustimmung der 
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Stadt Braunschweig einvernehmlich festgelegt. Die Überprüfung des 

Verwertungspreises erfolgt durch den Vergleich des Basispreises in 

Höhe von 97,33 Euro pro Tonne mit dem aktuellen des laufenden 

Jahres. 

 

Bezugsbasis: Durchschnittliche Kosten des laufenden Jahres 

 

 

bb) Fixes Entgelt 

 

1. Löhne und Lohnnebenkosten mit 58,59 % bezogen auf die fixen 

Kosten Abs. (4), a6) 

 

Dieser Entgeltanteil dient der Abgeltung der im Rahmen dieses 

Vertrages zu vergütenden jährlichen Personalaufwendungen. Dieser 

Entgeltanteil wird durch den Index der tariflichen Monatsverdienste für 

den Wirtschaftszweig öffentliche Verwaltung, Verteidigung u. 

Sozialversicherung (Fachserie 16 Reihe 4.3) berücksichtigt.  

 

Bezugsbasis: jeweils Stand 31. Dezember (Einzelmonat 2015 = 100) 

 

2. Reparatur- und Unterhaltungskosten sonstige technische 

Leistungen mit 29,25 % bezogen auf die fixen Kosten Abs. (4), 

a6) 

 

Dieser Entgeltanteil deckt im Rahmen dieses Vertrages die 

kalkulationsrelevanten Instandhaltungskosten sowie sonstige 

technische Leistungen, die sich aus dem Betrieb der Vergärungsanlage 

ergeben.  

Maßgebend für alle Veränderungen dieser Kostengruppe ist der Index 

der Erzeugerpreise für gewerbliche Produkte (Inlandsabsatz), 

Erzeugnisse der Investitionsgüterproduzenten, (Fachserie 17 Reihe 2) 

Bezugsbasis: jeweils Stand 31. Dezember (Einzelmonat 2010 = 100) 

 

3. Festkostenbestandteil mit 12,16 % bezogen auf die fixen 

Kosten Abs. (4), a6) 
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12,16 % der kalkulationsrelevanten Kosten unterliegen als fixer 

Bestandteil keiner Preisgleitung. 

 

 

b) Grünabfall (Freifläche): 

 

aa) Variables Entgelt 

 

1. Dieselkraftstoffe mit 52,84 % bezogen auf die variablen 

Kosten Abs. (4), b1) 

 

 

Dieser Entgeltanteil dient der Abgeltung des im Rahmen dieses 

Vertrages für den Bereich Grünabfall zu vergütenden angenommenen 

jährlichen Dieselkraftstoffkosten und Energiekosten für den Betrieb der 

Freiflächenkompostierungsanlage. 

Maßgebend für alle Veränderungen dieser Kostengruppe ist der Index 

der Erzeugerpreise für gewerbliche Produkte (Inlandabsatz), 

Dieselkraftstoff bei Abgabe an Großverbraucher, (Fachserie 17 Reihe 

2).  

 

Bezugsbasis: jeweils Stand 31. Dezember (Einzelmonat 2010 = 100) 

 

2. Beseitigungskosten von Sieb- und Sortierresten mit 

21,59 % bezogen auf die variablen Kosten Abs. (4), b1) 

 

 

Dieser Entgeltanteil dient der Abgeltung der im Rahmen dieses 

Vertrages für den Bereich Grünabfall zu vergütenden angenommenen 

jährlichen Beseitigungskosten von Sieb- und Sortierresten, die sich 

entsprechend den gemäß nachfolgendem Absatz jährlich 

festzulegenden Preisen pro Tonne Anlieferungsmenge für die 

Verwertung dieser Stoffe ergeben. 

 

In der Kalkulation, die dem Entgeltanteil zum 1. Januar 2021 zugrunde 

liegt, wird der derzeit gültige Verwertungspreis von 97,33 Euro pro 

Tonne berücksichtigt. Dieser Verwertungspreis ist jährlich zu 

überprüfen und wird von den Vertragsparteien mit Zustimmung der 

Stadt Braunschweig einvernehmlich festgelegt. Die Überprüfung des 
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Verwertungspreises erfolgt durch den Vergleich des Basispreises in 

Höhe von 97,33 Euro pro Tonne mit dem aktuellen des laufenden 

Jahres. 

 

Bezugsbasis: Durchschnittliche Kosten des laufenden Jahres  

 

(3) Festkostenbestandteil mit 25,56 % bezogen auf die variablen 

Kosten Abs. (4), b1) 

 

25,56 % der kalkulationsrelevanten Kosten unterliegen als fixer 

Bestandteil keiner Preisgleitung. 

 

 

  bb) Fixes Entgelt 

 

1. Löhne und Lohnnebenkosten mit 36,92 % bezogen auf die 

fixen Kosten Abs. (4), b6) 

 

Dieser Entgeltanteil dient der Abgeltung der im Rahmen dieses 

Vertrages zu vergütenden jährlichen Personalaufwendungen. Dieser 

Entgeltanteil wird durch den Index der tariflichen Monatsverdienste für 

den Wirtschaftszweig öffentliche Verwaltung, Verteidigung u. 

Sozialversicherung (Fachserie 16 Reihe 4.3) berücksichtigt. 

 

  Bezugsbasis: jeweils Stand 31. Dezember (Einzelmonat 2015 = 100) 

 

2. Reparatur- und Unterhaltungskosten sonstige technische 

Leistungen mit 9,78 % bezogen auf die fixen Kosten Abs. 

(4), b6) 

 

Dieser Entgeltanteil deckt im Rahmen dieses Vertrages die 

kalkulationsrelevanten Instandhaltungskosten sowie sonstige 

technische Leistungen, die sich aus dem Betrieb der 

Freiflächenkompostierungsanlage ergeben. 

 

Maßgebend für alle Veränderungen dieser Kostengruppe ist der Index 

der Erzeugerpreise für gewerbliche Produkte (Inlandsabsatz), 

Erzeugnisse der Investitionsgüterproduzenten, (Fachserie 17 Reihe 2) 
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Bezugsbasis: jeweils Stand 31. Dezember (Einzelmonat 2010 = 100) 

 

3. Festkostenbestandteil mit 53,30 % bezogen auf die fixen 

Kosten Abs. (4), b6) 

 

 

53,30 % der kalkulationsrelevanten Kosten unterliegen als fixer 

Bestandteil keiner Preisgleitung. 

 

 

c) Entgelt für Leistungen, die sowohl für die Kompostierung von Bio- 

als auch von Grünabfällen anfallen (nur fixes Entgelt) 

 

1. Löhne und Lohnnebenkosten mit 55,39 % 

 

Dieser Entgeltanteil dient der Abgeltung der im Rahmen dieses 

Vertrages zu vergütenden jährlichen Personalaufwendungen. Dieser 

Entgeltanteil wird durch den Index der tariflichen Monatsverdienste für 

den Wirtschaftszweig öffentliche Verwaltung, Verteidigung u. 

Sozialversicherung (Fachserie 16 Reihe 4.3) berücksichtigt. 

 

 Bezugsbasis: jeweils Stand 31. Dezember (Einzelmonat 2015 = 100) 

 

2. Reparatur- und Unterhaltungskosten sonstige technische 

Leistungen mit 9,51 % 

 

Dieser Entgeltanteil deckt im Rahmen dieses Vertrages die 

kalkulationsrelevanten Instandhaltungskosten sowie sonstige 

technische Leistungen, die sich aus dem Betrieb der 

Freiflächenkompostierungsanlage ergeben. 

 

Maßgebend für alle Veränderungen dieser Kostengruppe ist der Index 

der Erzeugerpreise für gewerbliche Produkte (Inlandsabsatz), 

Erzeugnisse der Investitionsgüterproduzenten, (Fachserie 17 Reihe 2) 

 

Bezugsbasis: jeweils Stand 31. Dezember (Einzelmonat 2010 = 100) 

 

3. Festkostenbestandteil mit 35,10 % 
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35,10 % der kalkulationsrelevanten Kosten unterliegen als fixer 

Bestandteil keiner Preisgleitung. 

 

(8) Zum Ausgleich der allgemeinen Preissteigerung erfolgt regelmäßig jährlich 

eine Anpassung der Grundentgelte gemäß Abs. 4. Die Preisanpassung erfolgt 

jeweils zum 1. Januar eines Jahres, erstmalig zum 1. Januar 2022. Sie erfolgt 

anhand eines dem Grundentgelt zugeordneten Gesamtindex, welcher sich – 

entsprechend der Zusammensetzung der fixen und variablen Kosten aus 

einzelnen Entgeltkomponenten – aus den Entgeltkomponenten zugeordneten 

Einzelindices zusammensetzt. Es ergibt sich folgende Zusammensetzung des 

Gesamtindex, die bis zur nächsten Prüfung der Angemessenheit nach Absatz 

6 unverändert bleibt. 

 

a) Bioabfall (Vergärung): 

 

aa) Variable Kosten Abs. (4), a1) 

 

- Dieselkraftstoffe mit 51,71 % 

- Beseitigungskosten von Sieb- und Sortierresten mit 48,29 % 

 

bb) Fixe Kosten Abs. (4), a6) 

 

- Löhne und Lohnnebenkosten mit 58,59 % 

-   Reparatur- und Unterhaltungskosten sonstige technische      

Leistungen mit 29,25 % 

- Festkostenbestandteil mit 12,16 % 

 

b) Grünabfall (Freifläche): 

 

 aa) Variable Kosten Abs. (4), b1) 

 

- Dieselkraftstoffe mit 52,84 % 

- Beseitigungskosten von Sieb- und Sortierresten mit 21,59 % 

- Festkostenbestandteil mit 25,56% 

 

  bb) Fixe Kosten Abs. (4), b6) 

 

- Löhne und Lohnnebenkosten mit 36,92 % 

- Reparatur- und Unterhaltungskosten sonstige technische    
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     Leistungen mit 9,78 % 

- Festkostenbestandteil mit 53,30 % 

 

 

c) Entgelt für Leistungen, die sowohl für die Kompostierung von Bio- 

als auch von Grünabfällen anfallen (nur fixes Entgelt) 

 

- Löhne und Lohnnebenkosten mit 55,39 % 

- Reparatur- und Unterhaltungskosten sonstige technische    

     Leistungen mit 9,51 % 

- Festkostenbestandteil mit 35,10 % 

 

Die Anpassung des Grundentgelts erfolgt in der Weise, dass der Wert des 

Gesamtindexes zum 31.12.2020 in 100 Punkte umgerechnet wird und jeweils 

mit dem in Punkte gleichen Punktwerts umgerechneten Wert des 

Gesamtindexes zum 31.12. des dem Anpassungstermin vorangehenden 

Jahres verglichen wird. Entsprechend der festgestellten Abweichung wird eine 

Anpassung der variablen Kosten, Abs. (4), a1), b1) und der fixen Kosten Abs. 

(4), a6), b6) und c) vorgenommen. 

Bei der Ermittlung des Vergleichswertes sind grundsätzlich die jeweiligen 

Werte der Einzelindices zum 31.12. des dem Anpassungstermin 

vorangehenden Jahres zu berücksichtigen mit Ausnahme der 

Beseitigungskosten von Sieb- und Sortierresten (Bezugsbasis: 

Durchschnittliche Kosten des laufenden Jahres). 

 

Die neuen Grundentgelte (variables Entgelt Abs. (4), a5), b5), fixes Entgelt 

Abs. (4), a8), b8) berechnen sich indem von den veränderten fixen und 

variablen Kosten die verrechneten Erlöse (Entgeltregelung Bioabfall Abs. (4), 

a2) und a7), Entgeltregelung Grünabfall Abs. (4), b2) und b7)) in Abzug 

gebracht werden. Das jeweils neue variable Entgelt ergibt sich indem die so 

berechnete Zwischensumme Abs. (4), a3) und b3) durch die zugrunde 

gelegte Menge Abs. (4), a4) und b4) dividiert wird.  

 

Preisanpassungen werden jeweils zum 01. Januar des nachfolgenden Jahres 

wirksam, sofern die ordentliche Preisanpassung zu einer Veränderung des bis 

zu jenem Zeitpunkt geltenden Entgelts im Umfange von zumindest  

1 % führt (Bagatellklausel). Der Vergleich erfolgt dabei auf Basis der fixen 

und variablen Kosten vor Verrechnung der Erlöse.  
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(9) Sollte die jeweilige Preisanpassung bei der Abschlagszahlung im ersten 

Quartal des nachfolgenden Jahres noch nicht berücksichtigt sein, erfolgt eine 

Verrechnung mit der Abschlagszahlung im zweiten Quartal des nachfolgenden 

Jahres.  

 

(10) Ändern sich - insbesondere gemäß § 2 Abs. (3) - Inhalt und Umfang des der 

ALBA Niedersachsen-Anhalt GmbH in diesem Vertrag erteilten Auftrages, 

werden die ALBA BS und die ALBA Niedersachsen-Anhalt GmbH sich unver-

züglich über eine infolge der Änderung des Leistungsinhaltes und -umfanges 

etwa notwendig werdende Änderung des der ALBA Niedersachsen-Anhalt 

GmbH nach diesem Vertrag zustehenden Entgelts verständigen. Hierzu ist die 

Zustimmung der Stadt Braunschweig gemäß Ziffer 3 Unterabsatz 3 der 

Klarstellungsvereinbarung vom 19. Mai 2004 einzuholen. Die Änderung des 

Entgeltes wird zu dem Zeitpunkt wirksam, zu dem sich Inhalt und Umfang 

des der ALBA Niedersachsen-Anhalt GmbH in diesem Vertrag erteilten 

Auftrags ändern. Abs. (8) letzter Unterabsatz, 2. Halbsatz gilt entsprechend. 

 

 Erzielen die ALBA BS und ALBA Niedersachsen-Anhalt GmbH keine 

Verständigung, ist das der ALBA Niedersachsen-Anhalt GmbH gemäß Satz 1 

zustehende Entgelt unter Berücksichtigung der in Satz 1 genannten Ver-

pflichtungen der ALBA Niedersachsen-Anhalt GmbH durch einen von den 

Vertragsparteien gemeinsam zu benennenden Wirtschaftsprüfer bzw. eine 

von den Vertragsparteien gemeinsam zu benennende Wirtschaftsprüfungsge-

sellschaft schiedsgutachterlich festzusetzen. Erzielen die Vertragsparteien 

keine Einigung hinsichtlich des zu benennenden Wirtschaftsprüfers bzw. der 

zu benennenden Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, wird dieser/diese auf 

Antrag der ALBA BS oder der ALBA Niedersachsen-Anhalt GmbH von dem 

IdW Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V. mit Sitz in Düsseldorf 

benannt. Für die Kosten dieses schiedsgutachterlichen Verfahrens gelten die 

§§ 91 ff. ZPO entsprechend; der Schiedsgutachter hat auch über die 

Verteilung der Kosten zu entscheiden. 

 

(11) Treten durch Gesetzesänderungen, veränderte Steuern, Abgaben und Gebüh-

ren, durch ordnungs- bzw. aufsichtsbehördliche Anordnungen oder durch 

eine Änderung der Rechtsprechung Kostenveränderungen auf, die ihrer Art 

nach nicht bereits über die allgemeinen, in Abs. (7) bezeichneten Indizes 

erfasst werden, sind ALBA BS und ALBA Niedersachsen-Anhalt GmbH ver-

pflichtet, das der ALBA Niedersachsen-Anhalt GmbH zustehende Entgelt 
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zusätzlich unter Berücksichtigung dieser Veränderungen ab dem Zeitpunkt, in 

dem die Änderung in Kraft tritt, anzupassen. 

 

 Die Regelungen gemäß Abs. (8) letzter Unterabsatz, 2. Halbsatz gilt entspre-

chend. 

 

(12) Die ALBA Niedersachsen-Anhalt GmbH verpflichtet sich vor Bestellung der im 

Jahr 2025 vorgesehenen Investition (Windsichter) eine schriftliche 

Zustimmung der Stadt Braunschweig zu diesen Investitionen einzuholen. 

Falls keine Zustimmung vorgelegt wird, ist mit der Stadt Braunschweig eine 

Vereinbarung über den Weiterbetrieb zu erhöhten Instandhaltungskosten 

oder die Anmietung der betreffenden Maschinen zu treffen. Dabei kann eine 

Verrechnung des erhöhten Instandhaltungs-aufwands oder der 

Anmietungskosten mit der ab dem Jahr 2025 anfallenden anteiligen 

Jahresabschreibung für die nicht durchgeführten Investitionen erfolgen. 

 

 

 

Braunschweig, den  

 

 

 

 

ALBA Braunschweig GmbH  ALBA Niedersachsen-Anhalt GmbH 
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